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REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 

ABTEILUNG 5 - UMWELT 

Rheinhochwasserdamm Mannheim RHWD XXXIX 

Dammertüchtigung 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Dokumentation 

zur 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 

am 26. Juni 2019  

Collini-Center (Mannheim, Collini-Straße 1, Foyer-Saal) 

TOP 1 Begrüßung 

Herr Stelzer, Leiter des Landesbetrieb Gewässer Karlsruhe, begrüßt die Teilnehmenden 

des Projektbegleitkreises (PBK). Er bedankt sich für die intensive und konstruktive Zu-

sammenarbeit im Rahmen der zweijährigen Tätigkeit des Projektbegleitkreises und hebt 

die offene Kommunikation und das gute gemeinsame Miteinander hervor. Er betont, dass 

es sich bei diesem Projekt um kein einfaches handelt und es für alle Beteiligten eine be-

sondere Herausforderung darstellt. Besonderer Dank gilt dabei den Umweltverbänden, die 

auch als Multiplikatoren dienen.  

Viele der im PBK gemachten Anregungen wurden in die Planung aufgenommen und un-

tersucht, abgestimmt und bewertet. Auch das Fachgutachten des Karlsruher Instituts für 

Technologie (KIT), das im 4. PBK vorgestellt wurde, war wichtig für den gesamten Pro-

zess, da es in weiten Teilen auch bestätigt hat, dass die vorgeschlagenen Lösungen ziel-

führend sind. 

Das Projekt steht weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit mit regelmäßiger Erwähnung in der 

Presse. Dem dabei wiederkehrenden Vorwurf, dass nicht hinreichend über die geplante 

Maßnahme informiert und kommuniziert würde, kann von Seiten des Regierungspräsidi-

ums Karlsruhe nur widersprochen werden, da regelmäßig alle Vorträge und Ausarbeitun-

gen, sowie Planungsstände im Internet veröffentlicht werden. 

Die 3. Bürgerinformationsveranstaltung ist für September 2019 geplant. Der Termin wird 

kurzfristig im Nachgang zur 5. Projektbegleitkreissitzung bekanntgegeben. Im Nachgang 
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zur Bürgerinformationsveranstaltung sollen die Planfeststellungsunterlagen eingereicht 

werden. 

TOP 2 Tagesordnung, Ziele und Ablauf der Sitzung 

Frau Speil, Referentin für Öffentlichkeitsbeteiligung im Regierungspräsidium Karlsruhe, 

begrüßt als Moderatorin der Sitzung die Teilnehmenden und stellt die Ziele und den Ablauf 

der Sitzung sowie ihre Einbettung in den Beteiligungsfahrplan. Schwerpunkt der 5. Sitzung 

des Projektbegleitkreises ist die Vorstellung der Variantenuntersuchungen und die Klärung 

noch offener Fragen. Außerdem sollen Rückmeldungen zum Ablauf der 3. Bürgerinforma-

tionsveranstaltung aufgenommen und die Arbeit im PBK gemeinsam abgeschlossen wer-

den. 

TOP 3 Stand des Projekts 

Herr Teege, Projektleiter im Landesbetrieb Gewässer erläutert, was das Projektteam seit 

dem 4. Projektbegleitkreis in der Planung, Erkundung und Beteiligung der Öffentlichkeit 

unternommen hat. 

Veranstaltungen / Termine 

Die vom KIT im 4. PBK vorgeschlagenen alternativen Planungsvarianten wurden intensiv 

geprüft und auch im Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt Mannheim (AUT) vor-

gestellt. 

Am 03.04.2019 hat die Bürgerinteressengemeinschaft Lindenhof (BIG Lindenhof) eine In-

formationsveranstaltung mit zwei Gutachtern, dem Ing.-Büro Krebs+Kiefer und dem 

Baumgutachter Dr. Wessolly, durchgeführt. Die im Nachgang zur Veranstaltung im Inter-

net veröffentlichten Vorträge wurden durch das Planungsteam begutachtet und bewertet. 

Aus Sicht des Planungsteams sind die vorgeschlagenen Planungsvarianten zwar hinsicht-

lich statischer Aspekte machbar, jedoch insbesondere hinsichtlich der in Mannheim zwin-

gend erforderlichen Dammverteidigung ungeeignet. Um den Aspekt der Dammverteidi-

gung näher auszuleuchten, wird dies unter TOP 4 „Technische Planung“ ausführlich dar-

gestellt.  

Weiter wird auf den öffentlich zugänglichen Schriftwechsel zwischen der Stadt Mannheim 

(Frau Bürgermeisterin Kubala) und dem RPK eingegangen, der auch in der Presse ent-

sprechend Erwähnung fand.  

Zudem hat ein Gespräch zwischen dem Planungsteam und verschiedenen Fachbehörden 

der Stadt Mannheim zum Thema „Katastrophenschutz“ am 17.04.2019 stattgefunden. 

Darüber hinaus gab es ein bilaterales Gespräch zwischen dem RPK und Frau Bürgermeis-

terin Kubala.  
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Erkundungen 

In Abschnitt 4 gab es durch die durchgeführten Bohrungen Hinweise auf Kriegsschutt, der 

landseits des ursprünglichen Dammes angeschüttet wurde. Zur weiteren Erkundung wur-

den Anfang Juni 2019 vier Baggerschürfe ausgeführt. Die Untersuchung hat gezeigt, dass 

im Bestandsdamm Ablagerungen von Kriegsschutt anzutreffen sind. Dabei wurden auch 

Betonblöcke von bis zu 0,5 x 0,5 x 2,0 m angetroffen. Damit ist das Einbringen einer 

Spundwand in diesem Bereich nur mit tiefbautechnischen Vorarbeiten möglich. 

Rückmeldung Bevölkerung 

Aus dem Kreis der Teilnehmenden wird kommuniziert, dass die Bevölkerung unzufrieden 

mit der Argumentation und der öffentlichen Kommunikation des Projektes sei. Dabei wer-

den insbesondere folgende Punkte angesprochen: 

 Bei der Planung wird die Wirkung des Waldparks, die das Risiko von Windbruch  

reduziert, nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. 

 Die Begriffe „temporäre“, „dauerhafte“ und „bauzeitliche“ Inanspruchnahme werden 

bisher nicht ausreichend verständlich in die Bevölkerung transportiert. Es sollte ver-

ständlich dargestellt werden, was genau gemeint ist. 

 Es wäre darzulegen (sei es auch nur für einen einzelnen Abschnitt) wie viele und 

welche Bäume betroffen sind.  

 Die Argumentation, dass Bäume bei kleineren Gewässern durchaus stabilisierend 

wirken können, bei großen Gewässern jedoch gefährlich seien, erscheint vielen als 

nicht schlüssig und bedarf zusätzlicher Erläuterung. 

 Die Argumente der BIG Lindenhof (z.B. „Selbsttragende Stützwand ist sicherer als 

Erdbau“) sollten einzeln inhaltlich geprüft werden und nicht nur als Ganzes geprüft 

werden. 

 Die Vernetzung der Maßnahmen (z.B. Rückhalteräume, Dammertüchtigung) aus 

dem integrierten Rheinprogramm (IRP) werden nicht deutlich genug in die Bevölke-

rung transportiert. Es stellt sich die Frage, wie sich die Anforderungen an den 

Hochwasserschutz mit der Realisierung der Polder am Rhein (geplant bis 2028) 

ändern.  

Den dabei vorgetragenen Vorwurf, die Anregungen aus der Fachwelt und der Bürgerinnen 

und Bürger würden in der Planung nicht oder nur unzureichend berücksichtigt, weist der 

Vorhabenträger jedoch dezidiert zurück. Sämtliche Anregungen aus dem PBK und auch 

den Veranstaltungen der BIG Lindenhof wurden im Planungsprozess bewertet und soweit 

möglich übernommen. Dabei hat sich aber gezeigt, dass ein Großteil der Vorschläge mit 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht vereinbar ist.     
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TOP 4 Technische Planung 

Anforderungen an die Dammverteidigung 

Hr. Teege stellt die Anforderungen an die Dammverteidigung vor (siehe Präsentation). 

Primäres Ziel der Dammverteidigung ist die Kontrolle/Begutachtung des Bauwerkes, ins-

besondere während eines Hochwassers, sowie das Durchführen von Reparaturmaßnah-

men zur dauerhaften Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Bauwerkes.  

Sekundäres Ziel ist es, bei einem drohenden Hochwasserereignis über dem Bemes-

sungshochwasser (> HQ 200) den Damm durch Aufbringen von Sandsäcken (sog. „Auf-

kaden“) erhöhen zu können. Dies kann auch in Dammabschnitten mit einer Spundwand 

als Damminnendichtung erforderlich sein.  

Ergebnisse Variantenuntersuchung 

Herr Webler (Ing.-Büro icon), Projektleiter der ARGE25.2 und Hr. Teege stellen die Ergeb-

nisse der Variantenuntersuchung für die einzelnen Planungsabschnitte im Detail vor. Da-

bei werden jeweils der Amtsentwurf sowie alle seit dem letzten PBK untersuchten Varian-

ten vorgestellt und gegenüber dem Amtsentwurf bewertet.  

Die wesentlichen Ergebnisse sind in der Präsentation aufgeführt. Im Folgenden werden 

zusätzliche Informationen aus der Sitzung abschnittsweise dargestellt: 

Allgemein 

Aus dem Kreis der Teilnehmenden wird angeregt, jeden Baum einzeln zu betrachten und 

zu bewerten und abzuwägen, ob er gefällt werden muss oder nicht. Aus diesem Grund 

wären detaillierte Planungsunterlagen mit Darstellung aller einzelnen Bäume hilfreich. 

Darüber hinaus wurden bei der im Vorfeld übersandten Tabelle mit dem Variantenver-

gleich ausschließlich die Vor- und Nachteile sowie die Gesamtkosten für jeden einzelnen 

Abschnitt gegenübergestellt. Eine monetäre Bewertung der ggf. entfallenden Bäume fehlt. 

Wohlwissentlich, dass es hierzu keine Patenlösungen zur Bewertung gibt, wird dennoch 

ein Ansatz zur Bewertung erwartet.  

In der Diskussion stellt sich heraus, dass die geplante Entwicklung des Waldsaumes bis-

her wohl nicht ausreichend oder nicht deutlich genug kommuniziert wurde. Es ist vorgese-

hen, auf den äußeren 6 Metern der baumfreien Zone einen Waldsaum zu entwickeln. In 

diesem Bereich können Gehölze mit einer Höhe von bis zu 2,5 m stehen. Diese bilden als 

Übergang zwischen Wiese und dem dahinter befindlichen Wald ein wertvolles Biotop. Nur 

der Dammkörper sowie ein 4 Meter breiter Streifen am Dammfuß (Dammschutzstreifen 

DSS) werden stets gehölzfrei sein.  
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Abschnitt 1 („GKM“) 

Im Abschnitt 1 wurden keine zusätzlichen Alternativen geprüft. 

Abschnitt 2 („Sportanlagen“) 

Neben den dargestellten geometrischen Alternativen wurde auch der von der BIG Linden-

hof vorgeschlagene Einsatz eines alternativen Dichtsystems zur Spundwand geprüft. Herr 

Webler geht auf die von der BIG verwendeten Begriffe „Dichtwand“ und „Spundwand“ ein. 

Die Planung des RPK unterscheidet hierbei Dichtwände und statisch tragfähige Spund-

wände. Für beides werden im Amtsentwurf Stahlspundwände angesetzt: Als Dichtwand 

kommt eine leichte Stahlspundwand, für statisch tragfähige, eine schwere, stark belastba-

re Stahlspundwand zum Einsatz. Damit wird eine hohe Qualität für die Ausführung vorge-

geben. Hinsichtlich der geplanten Nutzungsdauer von 100 Jahren ist die Stahlspundwand 

aufgrund der homogenen Struktur und Herstellung unter kontrollierten Bedingungen ge-

genüber anderen Verfahren (Mixed-in-Place, Fräs-Misch-Injektionsverfahren) als dauer-

hafter und zuverlässiger einzustufen. 

Aus dem Kreis der Teilnehmenden wird darauf hingewiesen, dass es durch die Reduktion 

des Baumbestandes (vorwiegend Pappeln) in den Abschnitten 1 und 2 zu einer erhebli-

chen Veränderung des Landschaftsbildes kommen könnte, da es durch die Reduktion der 

Bäume zu neuen Sichtbeziehungen in Richtung des Rheins kommt. Da der Waldstreifen 

relativ schmal ist, könnte es zudem sein, dass die verbleibenden Bäume nicht mehr aus-

reichend vor Wind geschützt sind und dadurch abgängig werden. 

Weiter wird angeregt, die Bäume nicht völlig zu roden, sondern sie nur „auf den Stock zu 

setzen“, also bodennah abzusägen und – bis zu einer bestimmten Größe - wieder austrei-

ben zu lassen. Dies ist laut den Teilnehmenden auch bei Harthölzern, wie z. B. Platanen 

und Eichen (wie in Frankreich eindrucksvoll gezeigt) möglich (siehe hierzu auch FAL 

Punkt 82). Aufgrund der Größe und des Alters der Bestandsbäume ist jedoch zu befürch-

ten, dass eine hohe Anzahl der Bäume abgängig wären. 

Zudem wird diskutiert, welche Art von Baum gewünscht ist: Alte Bäume, die mit ihren Nist-

höhlen Habitate für zahlreiche Vögel und andere Tiere bilden, oder vitale gesunde Bäume. 

Es wird für eine Mischung aus beiden Arten plädiert, wobei die Verkehrssicherheit auch 

bei alten Bäumen jederzeit gewährleistet sein muss.  

Ein weiteres Thema ist, wie beim Einbringen einer Dichtwand endsprechend dem BIG-

Vorschlag die im Boden liegenden Wurzeln schonend erhalten werden könnten. Es wird 

diskutiert, ob man bei einem Graben mit Zement (im Unterschied zum Einbringen einer 

Spundwand) die Möglichkeit hat, durch Wasserspülungen Wurzeln zu erhalten. Wenn 

Wurzeln gekappt werden, die mehr als 3-4 cm Durchmesser haben,  muss grundsätzlich 
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davon ausgegangen werden, dass sich dort ein Pilz/Fäulnis hineinsetzen kann. Dies ist 

zunächst nicht sichtbar, bringt den Baum auf lange Sicht aber zum Absterben und ist bei 

der Sanierung entsprechend möglichst zu vermeiden. Es wird aber darauf hingewiesen, 

dass auch ein harter Wasserstrahl, wie er in diesem Bauverfahren erforderlich sei, Wur-

zeln durchtrennen würde.     

Abschnitt 3 („Dammbegradigung“) 

Für den Abschnitt 3 wurden keine Alternativen betrachtet.  Auch das KIT-Gutachten hat 

festgestellt, dass die Möglichkeit der Einbringung einer Wurzelsperre, die für Abschnitt 2 

vorgeschlagen wurde, hier keine Vorteile bringt.      

Auch in diesem Abschnitt wird befürchtet, dass in Folge der Entnahme der großen Bäume 

auf der Landseite die verbleibenden wenigen Bäume dann nicht mehr ausreichend vom 

Wind geschützt sind. In der Bilanzierung ist hier der Verlust der Waldfunktion zu berück-

sichtigen. Der verbleibende Rest ist nur noch als Gehölz einzustufen. 

Abschnitt 4 („Kleingärten“) 

Für den Dammabschnitt im Bereich der Kleingärten wurden verschiedene Varianten be-

trachtet:  

 Variante A Amtsentwurf: Erdbau, optimale Dammverteidigung, Erhalt wasserseitiger 

Bäume durch Abrücken des Damms 

 Variante 1 Wurzelsperre, Vorschlag KIT: unveränderte Rodungsfläche, Problem mit 

Dammverteidigung bei Hochwachsen neuer Bäume, ggf. Schädigung vitaler Wur-

zeln 

 Variante 2 Bäume auf Krone erhalten durch weiteres Abrücken des Dammes (Vor-

schlag KIT): optimale Dammverteidigung stärkerer Eingriff in Kleingärten; Entfall 

Hochleitungsmasten 

 Variante 3 Tragfähige Stützwand / Spundwand (NABU): Alleebäume bleiben erhal-

ten, problematische Dammverteidigung, Kriegsschutt in landseitiger Böschung, da-

her Spundwand schwierig einzubauen.    

 

Die vorgestellte Variante 3 wird intensiv diskutiert. Aufgrund des angetroffenen Kriegs-

schuttes in der landseitigen Auffüllung des Bestandsdammes ergibt sich folgendes Dilem-

ma: 
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 Wird die Spundwand wie auf Folie 26 eingezeichnet eingebracht, können die Bäu-

me auf dem Damm nicht erhalten bleiben, da die Wurzeln durchtrennt würden.  

 Wird die Spundwand weiter Richtung Landseite verschoben, muss sie im Bereich 

des Kriegsschuttes eingebracht werden. Dies ist nur mit Spezialtiefbaumaßnahmen 

möglich. Aufgrund des erforderlichen Platzbedarfes wären in diesem Fall baube-

dingt weitere Bäume abgängig. 

Als Alternative zur Rodung der Bäume und des Abtrags des Bestandsdammes wird disku-

tiert, ob nach Rodung, Herstellung des neuen Dammes und Einbringen der Wurzelsperre 

auf dem Bestandsdamm eine neue Baumreihe, die durch Pflegeschnitte relativ niedrig ge-

halten würde, gepflanzt werden könnte. Hintergrund ist, dass ein ausreichender Abstand 

hochwüchsiger Bäume zum Dammverteidigungsweg eingehalten bleiben muss. Länger-

fristig könnte damit der Alleecharakter wieder entstehen. Diskutiert wird zudem, ob ein 

Rückschnitt der bestehenden Bäume (wie in Frankreich praktiziert) möglich sei. Der PBK 

ist sich jedoch einig, dass das bei den bestehenden alten Bäumen, die an diese Pflege-

maßnahmen nicht angepasst sind,  zu hohen Verlusten führen würde. Insgesamt wird je-

doch auch deutlich, dass es sich hierbei vorwiegend um eine akzeptanzbildende Maß-

nahme handelt, die naturschutzfachlich untergeordnet zu bewerten ist und auch mit einem 

Verlust der geplanten Wiesenflächen einhergeht. 

Dabei wird seitens der Umweltverbände klargestellt, dass unterschiedliche Biotoptypen 

nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen und eher eine Mischung unterschiedlicher 

Biotoptypen gewünscht ist. Bei den Baumbeständen wird eine Mischung bezüglich des 

Alters der Bäume grundsätzlich gewünscht. 

Das RPK sichert zu, den Vorschlag der Umweltverbände (inkl. der Variante Ersatz der 

Bäume durch Neue sowie die Variante eines Rückschnitts der bestehenden Bäume) 

nochmal eingehend zu prüfen und zu bewerten. 

Zudem wird erneut die Verschiebung der Trasse in Richtung Kleingärten andiskutiert. Die-

ser Vorschlag scheitert jedoch aufgrund der Flächenverfügbarkeit für Kleingarten-

Ersatzflächen im Stadtgebiet Mannheim und stellt somit keine Option dar.  

Abschnitt 5 („Wohnbebauung“) und Abschnitt 6 („Stadt Mannheim“) 

Die Abschnitte und untersuchten Varianten werden vorgestellt, hierzu gibt es keine An-

merkungen aus dem Auditorium. 
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Baustelleneinrichtungsflächen/Zufahrten Dammverteidigung 

Herr Webler stellt die Baustelleneinrichtungsflächen, die Zufahrten zur Baustelle sowie die 

Zufahrten und Lagerplätze für Baumaterial anhand von Plänen kurz vor.  

Bei den Flächen für die Baustelleneinrichtung handelt es sich vorwiegend um Flächen der 

Stadt Mannheim. Es wird aus dem Kreis der Teilnehmenden darauf hingewiesen, dass zur 

Klärung der Verfügbarkeit von Flächen für die Baustelleinrichtungsflächen der Fachbereich 

„Immobilienmanagement“ der Stadt Mannheim (FB25) einzubinden ist.  

Es stellt sich heraus, dass der als BE4 (Baustelleneinrichtungsfläche 4) vorgesehene 

Parkplatz am Franzosenweg im Hochwasserfall als Ausweichparkplatz für einen Cam-

pingplatz am Strandbad/ Waldpark dient. Hier wird deshalb noch weitergehende Abklärung 

durch den Vorhabenträger erforderlich. 

Der Parkplatz an der Silberpapel ist sehr stark von Erholungssuchenden frequentiert. Ein 

anteiliger Wegfall des Parkplatzes durch eine BE-Fläche würde die Parkmöglichkeiten in 

der Umgebung stark einschränken und den Parkdruck weiter erhöhen.  

Für die Andienung der Baustelle gibt es folgende Anregungen: 

 Prüfung, ob es möglich ist die Massentransporte per Schiff durchzuführen, um die 

Anzahl der Fahrten durch Mannheim zu reduzieren 

 Aufgrund der Größe des Promenadenweges sei dieser zur Andienung der Baustelle 

mit Schwerlastverkehr (Massentransporte) ungeeignet 

 Ggf. ist ein Gutachten bzgl. Lärm und Luftschadstoffe notwendig. Dies wird erfor-

derlich, wenn durch den Baustellenverkehr eine überdurchschnittliche Belastung 

einhergeht.  

 Der Fachbereich „Sicherheit und Ordnung“ der Stadt Mannheim sollte bzgl. Andie-

nung der Baustelle eingebunden werden. 

 

Visualisierungen  

Frau Speil stellt den ersten Entwurf der Visualisierungen, die für die geplante Bürgerinfor-

mationsveranstaltung derzeit in Bearbeitung sind, vor. Es wird angeregt die gezeigten Vi-

sualisierungen um Beschriftungen zu ergänzen um wichtige Planungsdetails sichtbar zu 

machen. Darüber hinaus sind bei den vorgestellten Visualisierungen die Größenverhält-

nisse (z.B. Bootsschuppen / Böschungsneigung) noch zu prüfen. Für die Bürgerinformati-

onsveranstaltung soll zusätzlich noch ein Film mit einem Überflug erzeugt werden, um das 

Gesamtvorhaben darzustellen.  
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TOP 5 Umweltplanung 

Stand der Umweltplanung und Kompensationskonzept  

Frau Matusch, stv. Projektleiterin der Umweltplanung vom Büro IUS Weibel & Ness, erläu-

tert die rechtlichen Vorgaben und fachlichen Begründungen zur Herleitung des Bedarfs an 

Kompensationsmaßnahmen. Kompensationsmaßnahmen sind erforderlich, um vorhaben-

bedingt unvermeidbare Eingriffe auszugleichen. Das Kompensationskonzept zur Dammer-

tüchtigung beruht auf vier Säulen: 

 Forstrechtlicher Ausgleich nach § 9 LWG 

 Artenschutz für Waldarten 

 Anlage von Grünland 

 Optimierte Pflege von Grünland 

Westlich des Damms bestehen aus fachlicher Sicht im Waldpark und auf der Reißinsel 

Optionen zur Realisierung von speziellen Artenschutzmaßnahmen für Waldarten und auch 

für die naturschutzbezogen optimierte Pflege von Grünland. Östlich des Damms besteht 

keine (bzw. in nicht ausreichendem Umfang) Flächenverfügbarkeit zur Realisierung von 

Maßnahmen für den Forstrechtlichen Ausgleich und/oder die Neuanlage von Grünland. 

Konkrete Empfehlungen zur Lokalisierung derartiger Kompensationsbedarfe gibt die „Bio-

topverbundplanung Mannheim-Nordwest“ an der sich die vorliegende Kompensationskon-

zeption ausrichtet.  

Auf der Basis der Biotopverbundplanung wird angestrebt, den Forstrechtlichen Ausgleich 

südlich der Dammrückverlegung Kirschgartshausen zu lokalisieren. Hier können artenrei-

che Auenwaldstandorte (Maßnahme W3 der Biotopverbundplanung) entwickelt werden, 

die in besonderem Maße zum Biotopverbund beitragen.  

Seitens der Teilnehmenden wird begrüßt, dass der Forstausgleich jetzt im Stadtgebiet 

Mannheim möglich ist und nicht auf die Reißinsel ausgewichen werden muss. 

Südlich der Dammrückverlegung Kirschgartshausen weist die Biotopverbundplanung auch 

Flächen zur Entwicklung von Grünland (Maßnahmen L2 und L3 der Biotopverbundpla-

nung) aus. In Kombination mit den Flächen zur Waldentwicklung kann so ein auentypi-

sches Biotopmosaik entstehen, welches sich aus fachlicher Sicht gut zur Kompensation 

der vorhabenbedingten Eingriffe eignet. 
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Spezielle Artenschutzmaßnahmen für Waldvögel, Fledermäuse und die FFH-Käferarten 

(im Sinne der Maßnahmen W1, W2 und W4 der Biotopvernetzungsplanung) können im 

Bereich des Waldparks und auf der Reißinsel realisiert werden.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen im Waldpark und auf der Reißinsel auch Optio-

nen zur Eingriffskompensation durch eine Optimierung der Pflege bestehender Wiesen. 

Unabhängig von den Überlegungen zur Eingriffskompensation für die Dammertüchtigung 

wurde dieses Potential auch im Rahmen des Projektes „Waldpark-Oase Mannheim“ er-

kannt und bereits konkret begonnen durch die Einrichtung einer Probefläche mit optimier-

ter Pflege, die Biodiversität und die optische Qualität zu erhöhen. 

Frau Matusch zeigt sich zuversichtlich, dass auf der Basis der vier vorgestellten Säulen 

ein aus fachlicher und rechtlicher Sicht tragfähiger Landschaftspflegerischer Begleitplan 

verfasst wird. 

Aus dem Kreis der Teilnehmer wird die Möglichkeit zur über den bisherigen Umfang hin-

ausgehenden Flächenstilllegung im Waldpark in Frage gestellt, da dies aufgrund der Ver-

kehrssicherungspflicht schwierig zu realisieren erscheint. Einigkeit bestand dagegen darin, 

dass der Eichenanteil in den Flächen weiter erhöht werden könne und dies der Biodiversi-

tät nutzen würde.  

Weiter wird die Umwandlung von Ackerflächen in Grünland (L2) wegen der noch nicht ab-

schließend geklärten Eigentümerschaft und der Notwendigkeit zur Entwicklungs- und Er-

haltungspflege kritisch gesehen. Von den Teilnehmern wird vorgeschlagen, als Kompen-

sationsflächen möglichst die stark mit PFC-belasteten Flächen vorzusehen und gegebe-

nenfalls durch den Tausch von unbelasteten (landeseigenen) Flächen mit besonders PFC-

belasteten Flächen die Flächenverfügbarkeit herzustellen. Hierzu sei auch die Untere 

Landwirtschaftsbehörde (Amt für Landwirtschaft und Naturschutz) in Sinsheim einzubin-

den.  

Alle geplanten Maßnahmen und Flächen sind vor der Antragsstellung mit den Fachbehör-

den weiter abzustimmen, die Terminabstimmung erfolgt im Nachgang zum PBK.  

Es wird auf das in der Nähe befindliche Naturschutzgebiet hingewiesen. Maßnahmen in 

dessen Nähe sind mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Es wird darüber informiert, dass eine verschärfte Baumschutzsatzung der Stadt Mannheim 

in Kraft getreten ist. Entsprechend § 1 (1) in Verbindung mit (3) gilt diese für die außerhalb 

der Schutzgebiete gelegenen Eingriffsbereiche. 
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TOP 6 3. Bürgerinformationsveranstaltung 

Frau Speil stellt das Konzept und die Tagesordnung für die 3. BIV vor. Es wird ein großes 

öffentliches Interesse an der Veranstaltung erwartet. 

Es ist geplant, dass vor dem Vortrag eine ca. einstündige Stellwandphase vorgeschaltet 

ist. Die Stellwände geben Auskunft über unterschiedlichen Themengebiete die mit den 

Fachplanern vor Ort diskutiert werden können. 

Herr Stelzer wird im Rahmen der Veranstaltung in einem Vortrag über die bisherigen um-

fangreichen Variantenuntersuchungen sowie das weitere Vorgehen und das anstehende 

Verfahren informieren. Nach dem Vortrag ist eine ausführliche Beantwortung der Fragen 

aus der Bürgerschaft geplant. 

Es wird angeregt die wesentlichen, bisher bereits bekannten Fragen und Antworten, im 

Vorfeld für alle zugänglich zu publizieren und aktiv zu beantworten, um den Fokus des 

Frageteils auf neue Fragen zu lenken. 

Der Termin für die 3. BIV wird kurzfristig kommuniziert. 

TOP 7 Ausblick und weiteres Vorgehen 

Frau Speil fasst das weitere Vorgehen seitens des Vorhabenträgers zusammen.  

Sie bittet die Teilnehmenden um Rückmeldung zur Arbeit im PBK, da die Erfahrungen in 

weitere Projekte mit einfließen sollen. Nachfolgend werden die Rückmeldungen zusam-

mengefasst: 

 Es wird als hilfreich empfunden, wenn die Planunterlagen jeweils vor den Sitzungen 

vorliegen würden, um sich auch inhaltlich vorbereiten zu können. 

 Das gewählte Format für den PBK wird grundsätzlich als geeignet bezeichnet und 

für gut empfunden.  

 Der fachliche Austausch auf einem hohen Niveau wurde von den Beteiligten als 

sehr positiv bewertet. Besonders hervorgehoben wird, dass die teils sehr kontrover-

sen Debatten mit sachlichen Argumenten geführt wurden. 

 Die Wichtigkeit des Formats zur Mitgestaltung wurde anfangs von den Teilnehmen-

den unterschätzt. Die gemachten Anmerkungen wurden in die Planung aufgenom-

men, geprüft und bewertet – was von allen Beteiligten sehr positiv wahrgenommen 

wurde. 

 Die Teilnehmenden bedanken sich für die gute Moderation. 
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Herr Stelzer und Frau Speil bedanken sich bei allen Teilnehmenden für die aktive und 

konstruktive Zusammenarbeit und die wertvollen Hinweise für die weitere Planung und 

wünscht allen eine gute Heimreise. 

Anlagen: 

Anlage 1 Teilnehmerliste 

Anlage 2 Tagesordnung 

Anlage 3 Vorträge (Vorhabenträger und beteiligte Fachplanungsbüros) 

Anlage 4 Liste der Fragen und Anregungen im PBK 

Anlage 5 Beteiligungsfahrplan (Stand 06/2019) 

Arcadis Germany GmbH, im Juli 2019 





  


 


REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE  


 


TEILNEHMENDE 
 


der 5. Projektbegleitkreissitzung zur Ertüchtigung des 
Rheinhochwasserdammes RHWD XXXIX Mannheim  


am 26. Juni 2019 im Collini-Center Mannheim 


 


Organisation Teilnehmende an der 5. Sitzung 


Genehmigungsbehörde Stadt Mannheim (FB Grünflachen und Umwelt; Bodenschutz-, Alt-
lasten und Wasserbehörde)  - 1 Person 


Verfahrensbeauftragter – 1 Person 


Fachbehörden Stadt Mannheim (Naturschutz) - 1 Person  


Stadt Mannheim (Naturschutzbeauftragter)  - 1 Person 


Stadt Mannheim (Wasserbehörde) – 1 Person 


Stadt Mannheim (Forstamt) - 1 Person 


Stadt Mannheim (Tiefbauamt) – (entschuldigt) 


Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 53.2 – (entschuldigt) 


Verbände/Vereine Landesnaturschutzverband (LNV) vertreten durch Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald (SDW) – 1 Person 


Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. - 1 Personen 


Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), Kreisver-
band Mannheim - 1 Person 


Vorhabenträger Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 53.1 - 3 Personen 


Ingenieurbüros IUS Weibel & Ness GmbH - 1 Person  


Arge 25.2 - 1 Person 


IGK Ingenieurgesellschaft mbH - 1 Person 


Projektsteuerung Arcadis Germany GmbH - 1 Person 


Organisation, Moderation Regierungspräsidium Karlsruhe Öffentlichkeitsbeteiligung - 1 Per-
son 


 








Dienstgebäude Markgrafenstraße 46 · 76133 Karlsruhe · Telefon 0721 926 0 · Fax 0721 93340250 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 


ABTEILUNG 5 - UMWELT 


 
Sanierungsplanungen am  


Rheinhochwasserdamm (RHWD) XXXIX in Mannheim 


 


Projektbegleitkreis 
 


5. Sitzung  


Mittwoch, 26. Juni 2019 um 13.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr 


im Collini-Center (Mannheim, Collini-Straße 1, Foyer-Saal) 


 


 


Tagesordnung 
 


 
1. Begrüßung  


2. Ziele und Ablauf der Sitzung 


3. Stand des Projekts  


4. Technische Planung:  


 Anforderungen an die Dammverteidigung 


 Vorstellung der Entwurfsplanung und Ergebnisse der Prüfung von Alternativen 


 Baustelleneinrichtungsflächen  


5. Umweltplanung: Stand Kompensationskonzept  


6. Austausch zum Ablauf der 3. Bürgerinformationsveranstaltung 


7. Gemeinsamer Ausblick auf das weitere Vorgehen 


 








Dammertüchtigung 


Rheinhochwasserdamm RHWD XXXIX 
 


in Mannheim  
 


Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 53.1 – Landesbetrieb Gewässer 


Projektbegleitkreis, 5. Sitzung 


am 26. Juni 2019 







Folie Nr. 2, 26.06.2019 


Armin Stelzer 


Referat 53.1 Landesbetrieb Gewässer 


Regierungspräsidium Karlsruhe 


 


Begrüßung 
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Folie Nr. 3, 26.06.2019 


Karina Speil 


Öffentlichkeitsbeteiligung 


Regierungspräsidium Karlsruhe 


 


Ziele und Ablauf der Sitzung 
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Folie Nr. 4, 26.06.2019 


Öffentliche Informationsveranstaltungen 


 


 


 


        Pressearbeit 
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Beteiligungsfahrplan, Stand Juni 2019 Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Vorplanung Entwurfs- / Genehmigungsplanung 


2016  2017   2018 


        Homepage zum Projekt 


        Projekt – Email und Ansprechpersonen 


2019 
Antrag auf  


Planfeststellung 


GKM 
Sport-


anlagen 


Weitere Gesprächskreise bei Bedarf 


Grundlagen 


17. 05. 2017 20. 10. 2017 


Ausschuss für 
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Technik (AUT) 


14. 06. 2018 Dez. 2018 


| 


Projektbegleitkreis 


Gesprächskreise 


Wohn-


bebauung 


20. 06. 2017 13. 07. 2018 


Orts-


termin 


| 


Stadt 


Mannheim 


Forst + 


Naturschutz 


 


Ausschuss für 


Umwelt und  


Technik (AUT) 


| 


Stadt 


Mannheim 


Stadt 


Mannheim 


Juni 2019 







Folie Nr. 5, 26.06.2019 


Ziele und Ablauf der Sitzung 


Ziele der Sitzung 


 


• Aufzeigen, was seit der letzten Sitzung passiert ist 


• Ergebnisse der Prüfung alternativer Planungsvarianten darlegen und Ihre Fragen dazu klären 


• Anforderungen an die Dammverteidigung erläutern 


• Zeigen, wie der Damm laut Planung später aussehen wird 


• Flächenspezifische Detailfragen der Planung besprechen: Baustelleneinrichtungsflächen 


• Rückmeldungen zum Ablauf der Bürgerinformationsveranstaltung aufnehmen 


• Arbeit im PBK gemeinsam abschließen 
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Folie Nr. 6, 26.06.2019 


Ziele und Ablauf der Sitzung 


Ablauf der Sitzung 


 


• Begrüßung   


• Ziele und Ablauf der Sitzung 


• Stand des Projekts  


• Technische Planung:  


 Anforderungen an die Dammverteidigung 


 Vorstellung der Entwurfsplanung und Ergebnisse der Prüfung von Alternativen 


 Baustelleneinrichtungsflächen  


• Umweltplanung: Stand Kompensationskonzept  


• Austausch zum Ablauf der 3. Bürgerinformationsveranstaltung 


• Gemeinsamer Ausblick auf das weitere Vorgehen 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 







Folie Nr. 7, 26.06.2019 


Jens Teege 


Projektleiter, Referat 53.1  


Regierungspräsidium Karlsruhe 


 


 


 


Stand des Projekts 
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Folie Nr. 8, 26.06.2019 


 Stand des Projekts 


Was ist seit der 4. PBK-Sitzung am 10. Dezember 2018 passiert? 


• Bewertung von Planungsvarianten des KIT  


• Vorstellung des KIT Gutachtens beim AUT am 31.01.2019 


• Veranstaltung der BIG Lindenhof im April 


 Baumgutachter + Ingenieurbüro mit Machbarkeitsuntersuchung 


 Interne Bewertung: Dammverteidigung! (Kontrolle und Sicherung des Damms 


im Hochwasserfall) 


• Brief der Stadt Mannheim an RP Karlsruhe / Antwortschreiben RP Karlsruhe  


 Anwendbarkeit der DIN vs. vorgelagerter Waldpark/Strömungen 


 Wirkung der Bäume: Stabilisierend oder destabilisierend 


 Notwendigkeit der prioritären Sanierung / Gefährdungsbeurteilung 


 Übersicht Projektkosten im Vergleich der Alternativen 


 Übersicht betroffene Baumbestände (Zahl/Flächen) 
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 Stand des Projekts 


Was ist seit der 4. PBK-Sitzung am 10. Dezember 2018 passiert? 


(Fortsetzung) 


• Gespräche mit Stadt Mannheim 


 Gespräch zum Katastrophenschutz am 17.04.2019 


 - Organisation der Dammverteidigung bei der Stadt Mannheim 


 - bis Pegelstand 8,50 m Mannheim Wasserwehr zuständig 


 - bei weiterem Anstieg bzw. kritischem Zustand Verwaltungs- und    


 Führungsstab der Stadt zuständig 


  


 Gespräch mit Frau Bürgermeisterin Kubala am 24.05.2019 


 


• Parallel: Fertigstellung der Entwurfsplanung inkl. Baustelleneinrichtungsflächen, 


Grunderwerbsplänen etc.  


• Baggerschürfe am 5. Juni 2019 (Pressemitteilung) 
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Technische Planung 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Jens Teege 


Projektleiter, Referat 53.1  


Regierungspräsidium Karlsruhe 


 


 


 


Heinrich Webler 


icon Ing.-Büro H. Webler 


Projektleiter der ARGE 25.2 


 


 


 


 







Folie Nr. 11, 26.06.2019 


Technische Planung 


Technische Planung  


 


 Anforderungen an die Dammverteidigung  


 Vorstellung der Entwurfsplanung und Ergebnisse der Prüfung von Alternativen  


 Baustelleneinrichtungsflächen 
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Folie Nr. 12, 26.06.2019 


Technische Planung 


Anforderung an die Dammverteidigung 


• unter Dammverteidigung versteht man Sofortmaßnahmen zur Sicherung und 


Stabilisierung des Dammbauwerks 


• bei Hochwasser wird der Damm in regelmäßigen Abständen kontrolliert, durch die 


Wasserwehr der Stadt Mannheim bis zu einem Pegelstand von 8,50 m Mannheim 


• bei weiterem Anstieg bzw. kritischem Zustand Übergang der Verantwortung auf den 


Verwaltungs- und Führungsstab der Stadt Mannheim 


• beobachtete Schadstellen wie bspw. Sickerwassersautritte, Rutschungen der 


Dammböschung oder Verformungen des Dammes werden dokumentiert 


• geeignete Sofortmaßnahmen müssen schnell ergriffen werden, um die Schäden 


einzudämmen: Aufbringen von Sandsäcken, Kiesschüttung auf Geotextil als Auflast, 


Sicherung von Quelltrichtern 
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Technische Planung 


Dammverteidigungswege 
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Technische Planung 


Anforderung an die Dammverteidigung 


• Beispiele für Sofortmaßnahmen bei Schadstellen 
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Folie Nr. 15, 26.06.2019 


Technische Planung 


Anforderung an die Dammverteidigung 


• droht ein Extremhochwasser die Dammkrone zu überströmen, kann dies durch 


„Aufkaden“, das heißt Aufbringen von 2-3 Sandsacklagen, verhindert werden 


• Zuständigkeit beim Katastrophenschutz 
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LfU 2005 







Folie Nr. 16, 26.06.2019 


Technische Planung 


Anforderung an die Dammverteidigung 


• unabdingbar ist die schnelle Erreichbarkeit mit schweren Fahrzeugen, um Materialen 


wie Sand, Kies, Geotextil und Einsatzkräfte an die Einsatzorte zu bringen 


• aktuell ist am RHWD XXXIX kein durchgängig befahrbarer Dammverteidigungsweg 


vorhanden 


• die vorliegende Planung stellt eine Befahrbarkeit zur Dammverteidigung sicher 


• die Dammverteidigung wird jedoch erschwert beziehungsweise unmöglich, wenn 


umstürzende Bäume den Dammverteidigungsweg blockieren oder gar Einsatzkräfte 


gefährden 


 


Fazit: Bäume auf und an Dämmen müssen entfernt werden! 
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Folie Nr. 17, 26.06.2019 


Vorstellung der Entwurfsplanung und Ergebnisse der Prüfung von Alternativen  
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RHWD XXXIX: Abschnitte 1-5, Stadt Mannheim: Abschnitt 6 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 







Folie Nr. 19, 26.06.2019 


RHWD XXXIX - Abschnitt 1 „GKM“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Amtsentwurf Abschnitt 1, Var. A 
Station 0+250 


Dammbautechnisch zielführend 


(Bewertung KIT) 
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RHWD XXXIX - Abschnitt 2 „Sportanlagen“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Amtsentwurf Abschnitt 2, Var. A 
Station 0+860 


Schmaler Dammquerschnitt 


durch Dichtwand, 


Dammverteidigungsweg auf 


Krone 
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RHWD XXXIX - Abschnitt 2 „Sportanlagen“ 
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Abschnitt 2, Var. 1  
Station 0+860 


Dichtwand plus Wurzelsperre 


(Vorschlag KIT): 


+ reduzierte Rodungsfläche  


- ggf. Schädigung vitaler   


  Wurzeln 


- Dammverteidigung gefährdet  


   bis unmöglich 







Folie Nr. 22, 26.06.2019 


RHWD XXXIX - Abschnitt 3 „Dammbegradigung“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Amtsentwurf Abschnitt 3, Var. A 
Station 1+440 


Erdbau Regelprofil: 


Wurzelsperre würde keine 


Vorteile bringen (Bewertung 


KIT),  


optimale Dammverteidigung  







Folie Nr. 23, 26.06.2019 


RHWD XXXIX - Abschnitt 4 „Kleingärten“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Amtsentwurf Abschnitt 4, Var. A 
Station 2+250 


Erdbau Regelprofil:  


+ optimale Dammverteidigung, 


+ Erhalt wasserseitiger Bäume  


   durch Abrücken des Damms. 
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RHWD XXXIX - Abschnitt 4 „Kleingärten“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Abschnitt 4, Var. 1 
Station 2+250 


Wurzelsperre (Vorschlag KIT): 


• unveränderte 


Rodungsfläche,  


- Problem mit  


     Dammverteidigung bei  


     Hochwachsen neuer Bäume 


-    ggf. Schädigung vitaler   


     Wurzeln 
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RHWD XXXIX - Abschnitt 4 „Kleingärten“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Abschnitt 4, Var. 2 
Station 2+250 


Bäume auf Krone erhalten 


durch weiteres Abrücken des 


Dammes (Vorschlag KIT): 


+   optimale Dammverteidigung 


- stärkerer Eingriff in   


     Kleingärten 


-    Entfall Hochleitungsmasten 







Folie Nr. 26, 26.06.2019 


RHWD XXXIX - Abschnitt 4 „Kleingärten“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Abschnitt 4, Var. 3 
Station 2+250 


tragfähige Stützwand / 


Spundwand (NABU): 


+   Alleebäume bleiben erhalten 


- problematische  


     Dammverteidigung 


-    Kriegsschutt in landseitiger    


     Böschung, daher   


     Spundwand schwierig  


     einzubauen. 
X 







Folie Nr. 27, 26.06.2019 


RHWD XXXIX - Abschnitt 5 „Wohnbebauung“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Amtsentwurf Abschnitt 5, Var. A  
Station 3+360 


Schmaler Dammquerschnitt 


durch Dichtwand, 


Dammverteidigung auf Krone 
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RHWD XXXIX - Abschnitt 5 „Wohnbebauung“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Abschnitt 5, Var. 1  
Station 3+360 


Stützwand / stat. wirksame 


Spundwand (Vorschlag KIT):  


+   reduzierte Rodungsfläche 


- Problem mit  


     Dammverteidigung 
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RHWD XXXIX - Abschnitt 5 „Wohnbebauung“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Abschnitt 5, Var. 2  
Station 3+360 


Dichtwand plus Wurzelsperre 


(Vorschlag KIT): 


+ reduzierte Rodungsfläche 


- ggf. Schädigung vitaler   


  Wurzeln 


- Problem mit    


  Dammverteidigung 







Folie Nr. 30, 26.06.2019 


RHWD XXXIX - Abschnitt 6 „Stadt Mannheim“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Amtsentwurf Abschnitt 6, Var. A 
Station 3+780 


Schmaler Dammquerschnitt 


durch Dichtwand, 


Dammverteidigung auf Krone 
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RHWD XXXIX - Abschnitt 6 „ Stadt Mannheim“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Abschnitt 6, Var. 1 
Station 3+780 


Stützwand / stat. wirksame 


Spundwand (Vorschlag KIT):  


+   reduzierte Rodungsfläche 


- Problem mit  


     Dammverteidigung 
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RHWD XXXIX - Abschnitt 6 „ Stadt Mannheim“ 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Abschnitt 6, Var. 2  
Station 3+780 


Dichtwand plus Wurzelsperre 


(Vorschlag KIT): 


+ reduzierte Rodungsfläche 


- ggf. Schädigung vitaler   


  Wurzeln 


- Problem mit    


  Dammverteidigung 







Folie Nr. 33, 26.06.2019 


Technische Planung 


Baustelleneinrichtungsflächen 
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Folie Nr. 34, 26.06.2019 


Umweltplanung: Stand Kompensationskonzept  


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


Anna Matusch, in Vertretung für Andreas Ness 


IUS Institut für Umweltstudien Weibel & Ness GmbH 


 


 







Folie Nr. 35, 26.06.2019 


Umweltplanung 


Vier Säulen der Kompensation 
 


• Forstrechtlicher Ausgleich nach § 9 LWaldG 


 Neuanlage von Wald 


 Entsprechend der Biotopverbundplanung (Maßnahme W3) 


 Alternative: Rheinschanzinsel 
 


• Artenschutz für Waldarten (entspricht Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen) 


 Nutzungsverzicht (Maßnahme W1) 


 Aufwertung bestehender Wälder (Maßnahme W2) 


 Waldumbau (Maßnahme W4) 
 


• Anlage von Grünland 


 Maßnahmen L2 und L3 in der rezenten Aue 
 


• Optimierte Pflege von bestehendem Grünland 


 Mahdzeitpunkte 


 Waldrandpflege 
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Folie Nr. 36, 26.06.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 


 


Umweltplanung 


Biotopverbundplanung Mannheim-Nordwest 


 


 


 


 


 


 


 







Folie Nr. 37, 26.06.2019 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises Umweltplanung 


Gesamtkarte Biotopverbundplanung 


 


 


 


 


 


 


 







Folie Nr. 38, 26.06.2019 
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Ausschnitt Biotopverbundplanung Mannheim-Nordwest 


 


 


 


 


 


 


 


W3 


W3 


L3 


L3 







Folie Nr. 39, 26.06.2019 
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Ausschnitt Biotopverbundplanung Mannheim-Nordwest 


 


 


 


 


 


 


 


W3 


L2 


W3 L2 


W1 







Folie Nr. 40, 26.06.2019 


 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises Umweltplanung 







Folie Nr. 41, 26.06.2019 


 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises Umweltplanung 


Waldpark Oase – Erster gemeinsamer Mahdtermin 1. Juni 2019 
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Optimierte Pflege von bestehendem Grünland – Waldpark Mannheim 


 


 


 


 


 


 


 







Folie Nr. 43, 26.06.2019 


Karina Speil 


Öffentlichkeitsbeteiligung 


Regierungspräsidium Karlsruhe 


 


Austausch zum Ablauf der 3. Bürgerinformationsveranstaltung 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 







Folie Nr. 44, 26.06.2019 


3. Bürgerinformationsveranstaltung 


Zielsetzung der 3. Bürgerinformationsveranstaltung 


 


• Aufzeigen, welche Arbeitsschritte der Landesbetrieb Gewässer als Vorhabenträger vollzogen hat 


und warum bestimmte Varianten nicht weiter verfolgt werden können 


• Zeigen, wie es laut Planung am Damm später aussehen wird 


• Fragen der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger beantworten 


• Das nachfolgende Genehmigungsverfahren erklären 


 


Dabei die Veranstaltung möglichst methodisch so aufsetzen, dass neben den lauten Stimmen auch 


die weiteren Interessierten die Möglichkeit bekommen, die angebotenen Informationen zu nutzen 


und ihre Fragen zu klären.  
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Folie Nr. 45, 26.06.2019 


3. Bürgerinformationsveranstaltung 


Ablauf der 3. Bürgerinformationsveranstaltung (Entwurf) 
 


Ab 18 Uhr Einlass, Möglichkeit für Gespräche an Informationsständen   
 


Um 19 Uhr 


Begrüßung   


Bürgermeisterin Felicitas Kubala, Stadt Mannheim 
 


Vorstellung des Vorgehens: Anforderungen an die Planung und Ergebnisse der 


Prüfung verschiedener Planungsvarianten;  


Vorstellung der Planung: Wie verändert sich der Rheinhochwasserdamm? 


Armin Stelzer, Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe 
 


Beantwortung von Fragen   


Moderation: Yvonne Knapstein, Team Ewen  
 


Ausblick auf das Genehmigungsverfahren bei der Stadt Mannheim 


NN 
 


Anschließend weitere Gespräche an den Informationsständen. 
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Folie Nr. 46, 26.06.2019 


Karina Speil 


Öffentlichkeitsbeteiligung 


Regierungspräsidium Karlsruhe 


 


Gemeinsamer Ausblick auf das weitere Vorgehen 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 







Folie Nr. 47, 26.06.2019 


Vielen Dank und einen guten Heimweg! 


Dammertüchtigung RHWD XXXIX, 5. Sitzung des Projektbegleitkreises 
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 Fragen und Anregungen im PBK 


 
 


 
 


   


Hinweis: Die Antworten basieren immer auf dem aktuellen Stand der Planungen. 
Die abschließende Festlegung erfolgt mit dem weiteren Planungsverlauf, dem Planfeststellungsantrag, bzw. im förmlichen Rechtsverfahren. 


Nr. Bezug Frage, Anregung Antwort /weiteres Vorgehen 


  
  


1 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Was ist unter "Fixpunkt für die Entwick-
lung des Dammprofils ist der wasserseiti-
ge Dammfuß" zu verstehen? 


In der Regel wird der Damm entlang seiner bestehenden "Linie" saniert. Aus wasserwirt-
schaftlichen Gründen, die auch Grundlage einer Vereinbarung zwischen den Anlieger-
Bundesländern sind, dürfen wasserseitig keine zusätzlichen Anschüttungen vorgenom-
men werden. Daher ist der heute bestehende wasserseitige Dammfuß der Punkt, an dem 
konstruktiv mit der Überplanung des Dammprofils begonnen wird. Eine Ausnahme bildet 
z. B. die beabsichtigte Dammbegradigung in Abschnitt 3, in welchem der gesamte Damm 
ein Stück landseits "verschoben" wird. 


2 
1. PBK-Sitzung 


17.05.2017 
Werden in der Umweltuntersuchung auch 
Insekten (insbesondere Totholzkäfer) 
untersucht? 


Insekten und Totholzkäfer werden in der Umweltverträglichkeitsstudie berücksichtigt. 


3 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Es fanden in letzter Zeit verschiedene 
Arbeiten auf und neben dem Damm statt. 
Haben diese etwas mit der Ertüchtigung 
des Rheindammes zu tun? 


Im Rahmen der Pflegearbeiten des Forstamts sind Baumfällarbeiten ausgeführt worden. 
Die Baugrunderkundungen und Vermessungsarbeiten sind im Zusammenhang mit der 
Grundlagenermittlung für die Ertüchtigung des Dammes erfolgt. 


4 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Sind die von Totholzkäfern (z.B. Held-
bock) befallenen Bäume im Dammschutz-
streifen auch rigoros zu entfernen oder 
kann man abwarten bis diese auf natürli-
che Art abgängig sind? 


Der Dammschutzstreifen muss zum Abschluss der Baumaßnahme baumfrei sein. Mög-
lichst frühzeitige Pflege- und Strukturmaßnahmen, die der Natur genügend Zeit geben 
sich anzupassen, sind wünschenswert und werden angestrebt. In der baumfreien Zone 
müssen befallene und zeitnah abgängige Bäume ggf. gesondert betrachtet werden. 
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1.PBK-Sitzung 
17.05.2017 


 
 
 


2. PBK Sitzung 
20.10.2017 


 
 
 
 


3. PBK Sitzung 
14.06.2018 


Wurde schon an konkrete Ausgleichs-
maßnahmen gedacht? 


Vor der Ermittlung konkreter Ausgleichsmaßnahmen sind zuerst die Umweltuntersuchun-
gen abzuschließen sowie die Umweltverträglichkeitsstudie und die spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung durchzuführen. Diese liefern die Ausgangsbasis für erforderliche Maß-
nahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Artenschutz. Dies 
erfolgt in der weiteren Planung. 
 
Aus forstrechtlicher Sicht kommen aufgrund der dichten Nutzung vermutlich nur Maß-
nahmen im Naturraum 3. Ordnung in Frage. Ein Hinweis auf eine 20 ha große Auffors-
tungsfläche auf der Gemarkung Mannheim und die mögliche Nutzung als Ausgleichs-
maßnahme werden geprüft. Naturschutzfachlich wird die WRRL-Maßnahme "Reißinsel 
Kilometerbahn" als mögliche Ausgleichsmaßnahme geprüft. 
 
Ergänzung 3. PBK Sitzung 
Die WRRL-Maßnahme "Reißinsel Kilometerbahn" kann aus naturschutzfachlichen Grün-
den nicht als Ausgleichsmaßnahme dienen. 
 
Ergänzung 5. PBK Sitzung 
Auf Basis der Biotopverbundplanung Mannheim-Nordwest wird ein forstrechtlicher Aus-
gleich südlich der Dammrückverlegung Kirschgartshausen angestrebt. Ebenso weist die 
Biotopverbundplanung Flächen zur Entwicklung von Grünland in diesem Bereich aus. 
Spezielle Artenschutzmaßnahmen können im Bereich des Waldparks und der Reißinsel 
umgesetzt werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen im Waldpark und auf der 
Reißinsel auch Optionen zur Eingriffskompensation durch eine Optimierung der Pflege 
bestehender Wiesen. 


6 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


 
 
 
 
 
 


2. PBK-Sitzung 
20.10.2017 


Ist im Bereich der Wohnbebauung und 
Kleingärten ein Grunderwerb denkbar? 


Die Verbesserung des Hochwasserschutzes erfolgt aufgrund "zwingender Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses". Somit wäre, wie in vergleichbaren Projekten, ein 
Grunderwerb von Privatgrundstücken denkbar, soweit dies erforderlich wäre. 
 
Aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen bezüglich privaten Eigentums ist vom Vorha-
benträger jedoch vorab zu prüfen, ob eine vertretbare Alternative möglich ist. 
 
Ergänzung 2. PBK Sitzung 
Die Planung verfolgt das Ziel, dass der Dammschutzstreifen (Grunderwerb) außerhalb der 
Kleingärten/Wohnbebauung zu liegen kommt. Die baumfreie Zone sowie die Damm-
schutzzone werden in das Gebiet der Kleingärten/Wohnbebauung reichen und auch zu-
künftig zu berücksichtigen sein. 
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1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


 
3. PBK-Sitzung 


14.06.2018 
 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Käme eine Verlegung/Auflösung der 
Kleingärten in Frage? 


Um zu prüfen, ob es sich um eine echte Planungsalternative handelt, sind zunächst die 
technische Planung und die Umweltplanung zu vertiefen. 
 
Ergänzung 3. PBK Sitzung  
Die Verlegung/Auflösung der Kleingärten ist nicht vorgesehen. In den Abschnitten 3 und 4 
wurden zwei Varianten einer rückverlegten Dammtrasse im Bereich der Kleingärten und 
im Bereich der Ackerflächen diskutiert. Hierzu wurde im Scoping-Verfahren angemerkt, 
dass aufgrund der derzeit intensiven Nutzung und des Mangels an Flächenverfügbarkeit 
eine Dammrückverlegung nur theoretisch denkbar wäre. Der zur Einrichtung einer max. 4 
ha umfassenden Dammrückverlegung notwendige Eingriff und Aufwand stünde in keinem 
guten Verhältnis zum langfristig resultierenden, naturschutzbezogenen und wasserwirt-
schaftlichen auendynamischen Nutzen. Daher wurden die Varianten zur Dammrückverle-
gung ausgeschlossen.  
 
Ergänzung 4. PBK Sitzung 
Auf Wunsch der Stadt Mannheim wurde die Variante einer Dammrückverlegung in Rich-
tung der Kleingärten nochmals aufgegriffen. Nach der Prüfung durch den Objektplaner 
(vgl. TOP 5) ergab sich keine neue Bewertung. 
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1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


 
 
 
 
 
 
 


3. PBK-Sitzung 
14.06.2018 


Gibt es für die Planung Alternativen? Alternativen für die Sanierung des Rheinhochwasserdammes XXXIX bestehen nicht. 
 
Planungsvarianten oder Planungsalternativen für die zukünftige Gestaltung des Dammes 
werden im weiteren Verlauf geprüft. Aktuell befindet sich das Projekt in der Ermittlung der 
Planungsgrundlagen und am Beginn der Vorplanung. Deshalb können noch keine Alter-
nativen konkret benannt werden. Allgemein gilt, dass die Erdbauweise entlang der beste-
henden Dammachse angestrebt wird. Im Rahmen der Planung werden überall dort Alter-
nativen untersucht, wo diese Bauweise schwierig umzusetzen oder nicht möglich ist.  
 
Ergänzung 3. PBK Sitzung 
In allen Abschnitten wurden Varianten der Dammausbildung in der Dammtrasse unter-
sucht. Aufgrund der engen Platzverhältnisse in den Abschnitten 1, 2, 5 und 6 sind dort 
Sonderprofile geplant. In den Abschnitten 3 und 4 ist ein Erdbauprofil geplant. Zudem wird 
in den Abschnitten 3 und 4 die Dammtrasse moderat verlegt, um den wasserseitigen 
Baumbestand zu schonen. 
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1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


 
3. PBK-Sitzung 


14.06.2018 
 


Im Bereich der Wohnbebauung nördlich 
des Franzosenweges sind teilweise Gara-
gen und andere private Bauwerke in den 
Dammkörper gebaut. Bleiben diese erhal-
ten? 


Zunächst muss geprüft werden, ob die Bauwerke in der Form genehmigt wurden. An-
schließend wird über das weitere Vorgehen beraten.  
 
Ergänzung 3. PBK Sitzung 
Die Planung wurde so angepasst, dass bestehende Bauwerke keine Gefahr für die 
Standsicherheit des Dammes darstellen.  


10 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Wie ist die Umstrukturierung der Damm-
flächen hin zur dammtypischen, blütenrei-
chen Wiese vorgesehen? Wie wird dabei 
der vorhandene Biotopverbund berück-
sichtigt? 


Die Ertüchtigung des Dammes dient dem Hochwasserschutz und ist daher an technische 
und zeitliche Rahmenbedingungen geknüpft. Soweit im Rahmen der Maßnahme möglich, 
soll der Natur die Zeit eingeräumt werden, sich entsprechend an die neuen Verhältnisse 
anzupassen. Das Vorgehen wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) darge-
stellt. 


11 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Ist nach der Maßnahme ein entsprechen-
der Pflegeplan vorgesehen, um die positi-
ven Effekte (blütenreiche Wiese) auch 
dauerhaft zu gewährleisten? 


Ja, für die regelmäßige Pflege und Unterhaltung der Dammflächen wird ein Unterhal-
tungskonzept in den Genehmigungsunterlagen erarbeitet. Ein detaillierter Unterhaltungs- 
und Pflegeplan wird nach Umsetzung der Dammsanierung durch den Vorhabenträger 
erstellt. 


12 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


 
 


3. PBK-Sitzung 
14.06.2018 


Wann sollte die obere Forstbehörde ein-
geschaltet werden? 


Die obere Forstbehörde wird spätestens im Planfeststellungsverfahren eingebunden. Sei-
tens des Vorhabenträgers ist allerdings geplant, schon früher Abstimmungsgespräche mit 
der oberen Forstbehörde zusammen mit dem Forstamt Mannheim zu führen.  
 
Ergänzung 3. PBK Sitzung 
Ein erster gemeinsamer Termin mit der unteren Naturschutzbehörde, dem Forstamt der 
Stadt Mannheim und der oberen Forstbehörde hat bereits stattgefunden. 


13 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Die Entfernung der (Allee-)Bäume ist eine 
sehr auffällige Maßnahme. Aus früheren 
Maßnahmen des Forstamtes ist bekannt, 
dass die Bürger hier sehr aufmerksam 
sind. 


Eine transparente Information der Öffentlichkeit soll frühzeitig erfolgen, um unnötige Kon-
flikte zu vermeiden. Die öffentlichen Informationsveranstaltungen sollen hierbei genutzt 
werden, um die Notwendigkeit der Maßnahmen für den Hochwasserschutz zu verdeutli-
chen. Die unbedingt notwendigen Baumfällarbeiten und gravierende Änderungen müssen 
klar angesprochen werden, um den Zusammenhang zur Ertüchtigung und damit zum 
Hochwasserschutz früh erkennbar und verständlich zu machen.   


14 
1. PBK-Sitzung 


17.05.2017 
Sind derzeit Maßnahmen am Schlauch-
graben geplant? 


Nach Auskunft der Stadt Mannheim ist die Vertiefung des Schlauchgrabens südlich des 
Franzosenwegs abgeschlossen. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht geplant. 
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1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


 
 
3. PBK-Sitzung 


14.06.2018 


Ist die Nutzung der WRRL-Maßnahme 
„Reißinsel Kilometerbahn“ als Aus-
gleichsmaßnahme denkbar? Und wäre es 
möglich die Ziele der Maßnahme den 
aktuellen Gegebenheiten anzupassen? 


Grundsätzlich wird geprüft, ob die Maßnahme im Rahmen der Dammertüchtigung umge-
setzt werden kann und ob sich dabei die Ziele der beiden Maßnahmen vereinbaren las-
sen. 
 
Ergänzung 3. PBK Sitzung 
Die WRRL-Maßnahme "Reißinsel Kilometerbahn" kann grundsätzlich als Ausgleichsmaß-
nahme nach Naturschutzrecht (§ 14/15 BNatSchG) dienen. Es wird jedoch davon ausge-
gangen, dass nach Umsetzung von Maßnahmen des Artenschutzes, der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung und des Gebietsschutzes Natura 2000 keine weiteren Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich werden. 
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1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


 
 
 


3. PBK-Sitzung 
14.06.2018 


Besteht die Möglichkeit, Fördermittel für 
die Umsetzung der Maßnahme "Reißinsel 
Kilometerbahn" einzuwerben? 


Dies muss geprüft werden. Für die Vertiefung des Schlauchgrabens wurden laut Aussage 
der Stadt Mannheim keine Fördermittel bewilligt. Soweit sich die WRRL-Maßnahme als 
Kompensationsmaßnahme für das Projekt Damm XXXIX eignet, wäre diese aus Mitteln 
des Projekts zu realisieren. 
 
Ergänzung 3. PBK Sitzung 
Die WRRL-Maßnahme "Reißinsel Kilometerbahn" kann grundsätzlich als Ausgleichsmaß-
nahme nach Naturschutzrecht (§ 14/15 BNatSchG) dienen. Es wird jedoch davon ausge-
gangen, dass nach Umsetzung von Maßnahmen des Artenschutzes, der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung und des Gebietsschutzes Natura 2000 keine weiteren Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich werden. 


17 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Warum ist es aus technischer Sicht sinn-
voll den Damm im Abschnitt 3 zu begradi-
gen? 


Die Dammlänge und damit die Dammaufstandsfläche werden geringer. Die einspringen-
den Ecken sind anfällig für Strömungsangriff und Stoßbeschädigungen durch großes 
Treibgut. Beides begünstigt Erosion und kann zum Versagen des Dammes im Hochwas-
serfall führen. Des Weiteren sind die kleinräumigen Kurven/Knicke in der Dammachse 
beim Bau und in der Unterhaltung komplex und stellen eine Schwachstelle dar. 


18 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Sind Bestandsbäume im Dammschutz-
streifen geeignet, den Damm im Hoch-
wasserfall vor großem Treibgut zu schüt-
zen? 


Der Dammschutzstreifen mit 4 bis 5 Metern Breite ist gemäß geltenden Normen baumfrei 
zu halten. Weiterhin ist eine baumfreie Zone von 10 Metern einzuhalten. 
 
Dies hat auch den Vorteil, dass Treibgut nicht zwischen Bestandsbäumen und dem 
Damm eingeklemmt wird und in Verbindung mit Geschwemmsel und der Strömung für 
einen Aufstau sorgt, der die Dammstandsicherheit gefährdet. Zudem stellt die Kontaktflä-
che zwischen dem Damm und dem eingeklemmten Treibgut eine erhöhte Erosionsgefahr 
dar.  
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1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Warum sind Bauwerke im Damm proble-
matisch, wenn diese selbst wasserdicht 
sind? 


In den Kontaktflächen zwischen dem Damm und dem Bauwerk entstehen leicht Fließwe-
ge. Diese Fließwege können zu Erosion, d.h. Abtragen und Ausspülen von Material, und 
schließlich zum Versagen des Dammes führen. Das Versagen muss nicht plötzlich auftre-
ten, sodass solche Bauwerke eine ständig zu beobachtende Schwachstelle im Damm 
darstellen. 


20 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Beeinflusst wildes Parken auf der Damm-
krone den Hochwasserschutz? 


Ja, deshalb sind Fahrzeugverkehr und Abstellen von Fahrzeugen nach § 5 der Damm-
schutzverordnung von 1993 verboten und können als Ordnungswidrigkeit geahndet wer-
den. 


21 


1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


Sind die Eigentumsverhältnisse bei den 
Grundstücken alle richtig erfasst? 


Bisher ist nur eine Ermittlung aus den GIS-Daten erfolgt. Die Grundbucheinträge werden 
im Planungsverlauf noch geprüft. 
 
Ergänzung im Nachgang zu 5. PBK:  
Die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren beinhalten auch die Eigentümerver-
zeichnisse. 
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1. PBK-Sitzung 
17.05.2017 


 
 
 


3. PBK-Sitzung 
14.06.2018 


Gibt es technische Möglichkeiten den 
Dammquerschnitt /die Dammaufstandsflä-
che zu verringern, um den Platzbedarf des 
Dammes zu minimieren? 


Alternative technische Lösungen sind meist mit anderen Nachteilen verbunden. Daher 
werden nur in Bereichen, wo es technisch unbedingt erforderlich ist (weil z. B. eine Erd-
bauweise aus Platzgründen nicht möglich ist), andere Varianten geprüft, gegenüberge-
stellt und bewertet.  
 
Ergänzung 3. PBK 
Sonderbauweisen werden in Bereichen mit entsprechenden Zwangspunkten geprüft, ge-
genübergestellt und bewertet. Ein solcher Zwangspunkt kann z.B. auch ein FFH-Gebiet 
sein. 


23 
1. PBK-Sitzung 


17.05.2017 
Wieso hat der Bellengraben eine "Wende-
schleife"? 


Diese wurde von der Stadt Mannheim 1917/1918 ausgebaggert, um der Bevölkerung 
Bootsfahrten zur Freizeitgestaltung zu ermöglichen. 


24 


2. PBK-Sitzung 
20.10.2017 


Gibt es Altlasten im Damm? Bei den Erkundungsbohrungen wurden keine verzeichneten Altlasten im Dammbereich 
angetroffen. Mit relevanten Altlasten ist demnach vermutlich nicht zu rechnen. Vereinzelt 
sind jedoch die Deckschichten des Radweges teerbelastet (PAK). In einigen Anschüttun-
gen bzw. Auffüllungen wurden unterschiedliche Schadstoffbelastungen festgestellt. Der 
Untersuchungsumfang wurde im Vorfeld mit der Stadt Mannheim abgestimmt. Die Ergeb-
nisse der umwelttechnischen Untersuchung wurden der Stadt Mannheim zur Verfügung 
gestellt. Der ursprüngliche historische Damm enthält keine Altlasten.  
 
Ergänzung 5. PBK Sitzung 
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In Abschnitt 4 wurden zur erweiterten Erkundung im Juni 2019 vier Baggerschürfe durch-
geführt. Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich im Bestandsdamm Ablagerungen von 
Kriegsschutt anzutreffen sind. Dabei wurden auch Blöcke von 0,5 x 0,5 x 2,0m angetrof-
fen. Damit ist das Einbringen einer Spundwand in diesem Bereich nicht möglich. 
 
Ergänzung im Nachgang zu 5. PBK:  
Im Abschnitt 4 entlang der Kleingärten wurde nach dem Krieg der historische Damm  
(„Tulladamm“) mit Kriegsschutt angeschüttet. Dieser ist zum Teil belastet mit PAK und ist 
der Qualitätsstufe Z2 oder Z1.2 zuzuordnen. Entsprechend sind Materialien, die ausgeho-
ben werden müssen, zu entsorgen. 


25 
2. PBK-Sitzung 


20.10.2017 
Die Zuwegungen für Fußgänger auf den 
Damm und vom Damm herunter sollten 
erhalten bleiben. 


Die Zuwegungen werden, soweit möglich, wiederhergestellt. 


26 


2. PBK-Sitzung 
20.10.2017 


Werden die Kleingärten beeinträchtigt? Vgl. Frage/Anregung Nr. 6.  
 
Ergänzung im Nachgang zu 5. PBK:  
Eine Beeinträchtigung der Kleingärten erfolgt nur in kleinen Bereichen in der Form, dass 
die baumfreie Zone in Gärten ragt. Das hat keine Auswirkungen auf die Gartenhäuser 
oder die Gartennutzung (lediglich große Bäume dürfen hier nicht verbleiben). 
Im nördlichen Bereich des Abschnitts 4 reicht die Fläche der geplanten landseitigen Auf-
füllung (sogenannte "ikrit-Auffüllung" zum Schutz des Dammes vor Suberosion) in einige 
Kleingartenparzellen hinein. 


27 


2. PBK-Sitzung 
20.10.2017 


Kann der Schutz der Bäume außerhalb 
der baumfreien Zone während der Bau-
maßnahme gewährleistet werden? 


Der Schutz der Bäume außerhalb der baumfreien Zone kann während der Baumaßnahme 
gut gewährleistet werden. Sofern erforderlich, können in Einzelfällen Bäume durch einen 
entsprechenden Stammschutz vor Beschädigungen bewahrt werden. Um eine Verdich-
tung des Bodens im Wurzelbereich zu vermeiden, können Bauzäune aufgestellt oder ein 
Überfahrtschutz eingerichtet werden. Durch den Korridor der baumfreien Zone kann der 
Baustellenverkehr in der Regel problemlos abgewickelt werden. 


28 


2. PBK-Sitzung 
20.10.2017 


 
 
 


3. PBK-Sitzung 
14.06.2018 


Es ist zu prüfen, ob im Abschnitt 3 
„Dammbegradigung“ landseitig die Wald-
funktion bei Umsetzung des Regelprofils 
weiterhin gegeben ist. Die Einbindung der 
oberen Forstbehörde ist notwendig. 
 


Seitens des Vorhabenträgers sind gemeinsame Abstimmungsgespräche mit der oberen 
und unteren Forstbehörde geplant. In diesen Gesprächen wird die Planung des Vorha-
benträgers vorgestellt und diskutiert. Der Umweltgutachter wird zu diesem Termin eine 
Ersteinschätzung formulieren. 
 
Ergänzung 3. PBK Sitzung 
Das Vorgehen wurde in einem gemeinsamen Termin mit der unteren Naturschutzbehör-
de, dem Forstamt der Stadt Mannheim und der oberen Forstbehörde abgestimmt. 
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2. PBK-Sitzung 
20.10.2017 


 
 


3. PBK-Sitzung 
14.06.2018 


Wie soll im Abschnitt 3 „Dammbegradi-


gung“ mit dem vorhandenen Damm ver-


fahren werden? (Er-


halt/Teilerhalt/Rückbau) 


Der Umgang mit dem vorhandenen Damm wird intern bei der Stadt Mannheim in Abspra-
che mit der unteren Forstbehörde diskutiert und ein entsprechend abgestimmter Vor-
schlag für den Vorhabenträger erarbeitet. 
 
Ergänzung 3. PBK Sitzung 
Der vorhandene Damm wird abgetragen. Das Material kann nach aktuellem Stand für den 
Bau des neuen Dammes wiederverwendet werden. 


30 


2. PBK-Sitzung 
20.10.2017 


Ist das Bauwerk bei Station 3+850 denk-
malgeschützt („Aussichtsplattform“)? 


Ein Ansprechpartner der Stadt Mannheim wurde benannt. Die Klärung erfolgt im weiteren 
Verlauf der Planung. 
 
Ergänzung im Nachgang zu 5. PBK:  
Es liegen keine Hinweise auf Denkmalschutz vor. Das Bauwerk wird weitestgehend erhal-
ten, lediglich im Bereich des künftigen Dammverteidigungsweges muss ein kurzes Be-
grenzungs-Mauerstück (2 m) auf der Dammkrone entnommen werden, um die Befahrbar-
keit zu erhalten. 
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2. PBK-Sitzung 
20.10.2017 


 
3. PBK-Sitzung 


14.06.2018 


Welche Überfahrten und Wege in Damm-
nähe werden von der Forstbehörde ge-
nutzt und für welche Fahrzeuge sind diese 
zu bemessen? 


Ein Ansprechpartner des Forstamtes wurde benannt. Die Klärung erfolgt im weiteren 
Verlauf der Planung. 
 
Ergänzung 3. PBK Sitzung 
Die Überfahrten wurden mit dem Forstamt abgestimmt und sind in den Plänen darge-
stellt. 


32 
3. PBK Sitzung 


14.06.2018 
Warum ist die baumfreie Zone zwingend 
notwendig? 


Mit der Neuauflage der DIN 19712 ist die Thematik der Bäume auf Dämmen deutlich 
verschärft worden. Freiräume früherer Versionen sind nicht mehr vorhanden. Die DIN 
schreibt eine baumfreie Zone jetzt zwingend vor. 


33 
 


3. PBK Sitzung 
14.06.2018 


Warum ist die baumfreie Zone auch auf 
der Landseite notwendig, obwohl hier kei-
ne Erosionserscheinungen auftreten? 


Bäume, die bei einem Hochwasser im direkten Dammbereich durch Windbruch umfallen, 
können auf den Damm fallen und eine Gefahr für die Dammverteidigung darstellen oder 
diese unmöglich machen. Darüber hinaus besteht dann akute Dammbruchgefahr durch 
die Wasseraustritte aus dem sich bildenden Wurzeltrichter und durch die rückschreitende 
Erosion. 


34 


3. PBK Sitzung 
14.06.2018 


Warum ist eine baumfreie Zone von 10 m 
ab Dammfuß vorgesehen? Bäume können 
auch größer als 10 m sein und dadurch 
noch auf den Damm und den Dammvertei-
digungsweg fallen. 


Es gilt Baumwurzeln, die nach dem Absterben Erosionskanäle sowie Wurzeltrichter bei 
Windbruch bilden können, im Dammkörper und in unmittelbarer Dammnähe zu vermei-
den. 
 
Ergänzung im Nachgang zu 5. PBK:  
Um die Dammverteidigung sicherzustellen, sieht die DIN 19712 für Bäume keine konkre-
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te Abstandsregelung vor. Die Dammverteidigung ist aber Teil der Dammsicherheit und 
damit von der hierfür geltenden baumfreien Zone umfasst. Ist damit doch das Risiko, 
dass ein umstürzender großer Baum den Damm oder gar den Dammverteidigungsweg 
trifft, verringert. So wird im KIT Gutachten dieses Vorgehen, das in den verschiedenen 
Abschnitten durch den Vorhabenträger vorgesehen ist, ausdrücklich als zielführend an-
gesehen.  


35 


3. PBK Sitzung 
14.06.2018 


Warum ist die baumfreie Zone für Pappeln 
auf 30 m erweitert? 


Es gilt Pappeln als Bewuchs an und auf Dämmen zu vermeiden, da ihre Baumwurzeln 
extrem weit reichen und unregelmäßig wachsen. Verrottete Pappelwurzeln stellen daher 
mit der durch sie hervorgerufenen Wasserwegigkeit eine besonders schwer abzuschät-
zende Gefährdung der Dammsicherheit dar. Pappeln sollen daher einen Mindestabstand 
von 30 m ab Dammfuß aufweisen. 


36 


3. PBK Sitzung 
14.06.2018 


Kann eine Unterscheidung nach Bäumen 
1. Ordnung und Bäumen 2. Ordnung vor-
genommen und können dadurch Bäume 2. 
Ordnung geschützt werden (vgl. MSD)? 


Es ist vorgesehen, die baumfreie Zone zunächst komplett zu roden, um im Anschluss an 
die Dammschutzstreifen einen Waldsaum zu entwickeln. Angaben, welche Pflanzen in 
dem neu entwickelten Waldsaum dauerhaft stehen bleiben können, sind in den Anlagen 
zur Dokumentation der 3. Sitzung enthalten. 


37 


3. PBK Sitzung 
14.06.2018 


In welchem Ablauf erfolgt die Rodung? 
Wird alles auf einmal gerodet oder ab-
schnittsweise? 


Die detaillierte Bauablaufplanung erfolgt erst in der Ausführungsplanung (d.h. nach der 
Planfeststellung). Üblicherweise erfolgt der Baufortschritt, und damit auch die Rodung, 
abschnittsweise. Die Details hierzu werden in der Ausführungsplanung festgelegt. (siehe 
auch Frage 10, 1. PBK Sitzung) 


38 


3. PBK Sitzung 
14.06.2018 


Kann eine baumfreie Zone auf Entwicklung 
eingerichtet werden? 


An dem RHWD XXV in Karlsruhe ist diese Art der Einrichtung der baumfreien Zone vor-
gesehen. Aus heutiger Sicht hat sich gezeigt (nach den Erkenntnissen aus dem Projekt in 
Karlsruhe), dass dies in der Ausführung weder praktikabel, noch im Sinne des Natur-
schutzes zielführend ist. Bei der Entnahme der Bäume müssen auch immer die Wurzeln 
flächig entfernt werden, sodass der gesamte Waldsaum in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Es kommt so über Jahre, auch nach der Baumaßnahme, immer wieder zu einzelnen Ein-
griffen in den entwickelten Waldsaum und den Dammbereich. 


39 


3. PBK Sitzung 
14.06.2018 


Wieso konnten in anderen Projekten Bäu-
me auf dem Damm erhalten bleiben und in 
Mannheim nicht? 


Aus den uns vorliegenden Informationen hat sich gezeigt, dass diese Fälle nicht auf die 
Mannheimer Verhältnisse übertragbar sind. So weichen entweder die bauliche Ausgestal-
tung der Dammanlage, die Art des Bewuchses oder die Schutzfunktion ab. Bei unserer 
Dammertüchtigung ist zudem die Neuauflage der DIN zu berücksichtigen. 


40 


3. PBK Sitzung 
14.06.2018 


Stabilisieren die Wurzeln der Bäume den 
Damm? 


Nein, die Wurzeln der Bäume stellen eine Gefahr für die Standsicherheit der Dämme dar, 
insbesondere wenn diese aufgrund von anhaltenden Hochwasserständen durchnässt 
sind. Frühere vereinzelte Untersuchungen zu diesem Thema haben die Durchnässung 
des Bodens nicht berücksichtigt. Die inzwischen aktualisierten Normen widersprechen 
klar den Ergebnissen der immer wieder zitierten Studien (z.B. Rosskastanienallee am 
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Rheindeich in Neuss). 


41 


3. PBK Sitzung 
14.06.2018 


Gab es bereits Dammbrüche in Mannheim, 
die auf die Bäume auf den Damm zurück-
zuführen sind? 


Nein, das ist glücklicherweise nicht dokumentiert. Die Dämme werden aber für extreme 
Hochwasserereignisse ausgelegt, die statistisch sehr selten auftreten, denn in diesen 
Fällen muss der Damm halten. Bei den katastrophalen Hochwässern an Elbe und Oder 
vor einigen Jahren hat sich gezeigt, dass Bäume auf und nahe von Dämmen zu gefährli-
chen instabilen Verhältnissen führen und ein Versagen des Dammes zur Folge haben 
können. Zum Beispiel, wenn bei langanhaltenden Hochwässern der Damm 
durchnässt und aufgeweicht ist und dann Sturm oder Starkwinde dazu kommen. 


42 
3. PBK Sitzung 


14.06.2018 
Kann der Waldsaum heckenartig entwi-
ckelt werden, um den Biotopverbund zu 
erhalten? 


Das ist das Ziel der Entwicklung des Waldsaumes. 


43 
3. PBK Sitzung 


14.06.2018 
Ist der Stamm maßgeblich dafür, ob ein 
Baum in der baumfreien Zone ist oder z.B. 
die äußeren Ränder der Krone? 


Die Außenkante des Stamms ist maßgebend. Soweit im Bestand die Außenkante nicht in 
der baumfreien Zone liegt, ist der Baum außerhalb der baumfreien Zone.  


44 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Sind die DIN-Normen und DWA-
Merkblätter rechtlich bindend?  


Gemäß Wassergesetz Baden-Württemberg § 60 (4) sind die Dämme nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Die DIN 
19712 (2013) und das DWA-Merkblatt 507-1 (2011) sind als allgemein anerkannten Re-
geln der Technik von der Fachwelt akzeptiert. 


45 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Was sind die anerkannten Regeln der 
Technik? 


Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind per Definition die Regeln, die ange-
wendet werden. Dies trifft im Allgemeinen auf die Normen der DIN und Regelwerke von 
Fachverbänden zu. Die DIN 19712 (2013) und das DWA-Merkblatt 507-1 (2011) sind als 
allgemein anerkannten Regeln der Technik von der Fachwelt akzeptiert.  


46 
4. PBK Sitzung 


10.12.2018 
Können Einzelbäume als Kompensation im 
Stadtgebiet gepflanzt werden? 


Der forstrechtliche Ausgleich betrifft nur die Waldbäume, der naturschutzrechtliche Aus-
gleich ist hingegen weiter gefasst und ist im gesamten Stadtgebiet möglich.  


47 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Schützt das Vorland in Planungsabschnitt 
3 und 4 (Reißinsel und Waldpark) den 
Damm nicht vor der Strömung? 


In diesen Bereichen ist mit einer geringen Strömung zu rechnen, zum einen aufgrund des 
sehr breiten Vorlandes, zum anderen, weil auf der Innenseite des Rheinbogens (soge-
nanntes Gleitufer) ohnehin geringere Fließgeschwindigkeiten herrschen. In den Pla-
nungsabschnitten 2, 5 und 6 liegen andere Verhältnisse vor. 
Die Strömung entlang des Dammes ist jedoch weniger maßgeblich für die Standsicher-
heit des Dammes. Eine entsprechende Oberfläche in Form einer dichten Grasnarbe ist 
als Schutz vor Oberflächenerosion in der Regel ausreichend. Relevant ist hingegen die 
Durchströmung des Dammes vom Rhein zur Landseite aufgrund des für die Bemessung 
anzusetzenden Wasserstands. 
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48 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Bei früheren Hochwasserereignissen war 
der Damm bis 20 cm unter der Krone ein-
gestaut und es gab keine Schäden. Die 
Situation wird jetzt durch die Polder und 
das IRP zusätzlich entschärft. Wieso ist 
jetzt noch die Ertüchtigung des Dammes 
notwendig? 


Der Damm wurde untersucht und weist Defizite auf. Um die Funktion als Hochwasser-
schutzbauwerk dauerhaft gewährleisten zu können, ist dieser zu ertüchtigen. 
Die Maßnahmen des Integrierten Rheinprogramms verringern nicht den Bemessungsab-
fluss und Wasserstand, der für die Dammertüchtigung zugrunde gelegt wird. Zusammen 
mit den vertraglich vereinbarten Retentionsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz und Frank-
reich wird der Hochwasserschutz wiederhergestellt, wie er vor dem Ausbau des Ober-
rheins vorhanden war (Schutz gegen ein Hochwasser mit 200-jährlichem Scheitel). 


49 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Wird die Wurzelsperre für die Abschnitte 2 
und 4 geprüft?  


Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird die Vorteile und die Risiken einer Wurzelsperre 
zusammen mit der Stadt Mannheim bewerten. Anschließend wird das Regierungspräsidi-
um entscheiden, mit welcher Zielvariante die Planfeststellung beantragt werden wird. 
 
Ergänzung im Nachgang zu 5. PBK: 
Die Wurzelsperre wurde wie im KIT-Gutachten vorgeschlagen geprüft, somit auch in den 
Abschnitten 2 und 4. 


50 
4. PBK Sitzung 


10.12.2018 
Wird eine Wurzelsperre für den Abschnitt 3 
geprüft? 


Nein, durch die Dammbegradigung hätte diese in Abschnitt 3 nahezu keine Auswirkung. 
Entsprechend äußert sich auch der Gutachter. 


51 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Kann die Spundwand in Abschnitt 5 so 
bemessen werden, dass diese alleine (oh-
ne wasserseitige Böschung) den Damm-
verteidigungsweg sichern kann?  


Die Befahrbarkeit des Dammverteidigungswegs kann bei der derzeitigen Dimensionie-
rung nicht für diesen Lastfall nachgewiesen werden. Technisch ist dies voraussichtlich 
möglich,  aber mit hohen Mehrkosten verbunden. Dazu wird die Vereinbarkeit mit der 
Gewährleistung der Dammverteidigung kritisch gesehen. Jedoch ist der Dammverteidi-
gungsweg bei Unwetter nicht gefahrlos zu nutzen, wenn Bäume in der baumfreien Zone 
verbleiben. 


52 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Kann der wasserseitige Bewuchs ge-
schützt werden, wenn der Damm verbrei-
tert wird? 
 


Baumbewuchs ist nur außerhalb des statisch erforderlichen Querschnitts und des 
Dammschutzstreifens zuzulassen. Weiterhin ist die Ausbreitung von Baumwurzeln in den 
Dammquerschnitt auszuschließen. Zudem ist zu prüfen, ob der Bewuchs die Dammver-
teidigung gefährdet. 


53 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Ist es realistisch, dass die Bäume in der 
Böschung stehen bleiben, wenn eine 
Spundwand in der Böschungsschulter 
eingebracht wird? 


Durch das Einbringen der Spundwand werden die Wurzeln der Bäume durchtrennt. Es ist 
zu erwarten, dass eine Vielzahl nahestehender Bäume folglich abstirbt. 


54 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Ist die Artenliste trotz der sehr trockenen 
letzten zwei Jahre für den Bereich des 
Schlauchgrabens aussagefähig? 


Es wurden keine aquatischen Arten erfasst. Wenn sich für das Jahr 2019 nasse Verhält-
nisse andeuten, werden Nacherkundungen durchgeführt.  
 
Ergänzung im Nachgang zu 5. PBK 
In den Jahren 2017, 2018 und 2019 konnten keine Amphibiennachweise im Schlauch-
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graben erbracht werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass in nassen 
Jahren (wie 2016) bei entsprechend hohen Wasserständen am Rhein, die im Waldpark 
nachgewiesenen Amphibienarten auch im Schlauchgraben vorkommen und diesen als 
Laichgewässer nutzen. 


55 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Auf der Reißinsel sind keine Kompensati-
onsmaßnahmen zum Artenschutz mehr 
vorgesehen. Diese sind jetzt vollständig im 
Waldpark geplant?  


Ja, insbesondere ist die Entwicklung der Wiesen im Waldpark hin zu Auenwiesen vorge-
sehen. 


56 
4. PBK Sitzung 


10.12.2018 
Wird das Naturschutzrecht auch beleuch-
tet? 


Ja, in der Erfüllung des Natura 2000 Gebietsschutzes, der Eingriffs- und Ausgleichsrege-
lung und des Artenschutzrechtes 


57 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Es gibt Beispiele, in denen die stabilisie-
rende Wirkung des Wurzelwerkes aner-
kannt wurde. Beispiele für die Zulassung 
sind vorhanden. Auf welcher Grundlage 
wurde das gemacht?  


Die vorhandenen Beispiele sind Altprojekte (das heißt vor der DIN-Novellierung 2013), 
z.T. mit weniger Schadenspotential. 
Baumwurzeln können möglicherweise auch stabilisierend für den Erddamm sein. Im vom 
Hochwasser aufgeweichten Erdreich müssen jedoch gegenteilige Effekte befürchtet wer-
den. Letztlich lässt sich die Wirkung von Wurzeln auf die Stabilität des Dammes nicht 
berechnen. Der ertüchtigte Damm muss jedoch allen Risiken und Eventualitäten stand-
halten. Aus diesen Gründen sehen die allgemein anerkannten Regeln der Technik zehn 
Meter breite baumfreie Zonen an beiden Seiten des Dammes vor. 


58 
4. PBK Sitzung 


10.12.2018 
Gibt es alternative Regelwerke? Dem Projektteam sind keine bekannt, die in Deutschland angewendet werden dürfen. 


59 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Ist eine Aussage möglich, ob genau dieser 
Damm in dieser Situation und in diesem 
Jahr unbedingt nach DIN geplant werden 
muss? Kernfrage: Gibt es Anhaltspunkte, 
dass die DIN hier unter Umständen nicht 
zwingend angewendet werden muss? 


Siehe Frage 44 und 45: Gemäß Wassergesetz für Baden-Württemberg § 60 (4) sind die 
Dämme nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben 
und zu unterhalten. Die “allgemein anerkannten Regeln der Technik“ sind per Definition 
die Regelwerke, die angewendet werden. Die DIN und DWA-Merkblätter werden erfolg-
reich angewendet. Für das Land Baden-Württemberg und die Planungsbüros sind diese 
Regelwerke verpflichtend. 
 


60 
4. PBK Sitzung 


10.12.2018 
Ist der Schutz von Einzelbäumen möglich? Grundsätzlich ist das im Einzelfall möglich.  


61 
4. PBK Sitzung 


10.12.2018 
Ist die Sicherung von Einzelbäumen durch 
Seile und Anker eine Lösung? 


Nein, da die Wurzeln im Damm verbleiben und zur Ausbildung von Erosionskanälen füh-
ren können. 
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62 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Hat jemand gegengerechnet, wie viel man 
durch einen Verzicht auf die Rodung ge-
genüber der Reduktion der Unterhaltungs-
kosten spart?  


Nein, die Rodungen sind aus Sicht des Vorhabenträgers ebenso notwendig, wie die Un-
terhaltung des Hochwasserschutzbauwerks unverzichtbar ist. 


63 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Kann man die Dammrückverlegungsvari-
anten 1 und 2 (in Abschnitt 4) nach links 
verschieben, mit einer Wurzelsperre auf 
der Dammkrone versehen und somit auf 
eine baumfreie Zone auf dem Damm ver-
zichten? 


Eine baumfreie Zone ist auch weiterhin notwendig, um die Dammverteidigung durch um-
stürzende Bäume nicht zu behindern oder gar unmöglich zu machen. 
 


64 


4. PBK Sitzung 
10.12.2018 


Lässt sich der neue Damm in Abschnitt 3 
nicht etwas nach Osten schieben, so dass 
die Bäume am wasserseitigen Dammfuß 
stehen bleiben können? 


Die vorgeschlagene Trassenvariante wurde im Rahmen der Vorplanung bereits diskutiert. 
Der wasserseitige Baumbestand wird durch die geplante Dammtrasse bereits weitestge-
hend geschont. Eine Verlagerung des Dammes noch weiter auf die Landseite würde vom 
dort vorhandenen Baumbestand nur noch einen zu schmalen Streifen übrig lassen. 


65 
5. PBK Sitzung 


26.06.2019 
Ist es möglich den zu kompensierenden 
Wald innerhalb des Stadtgebietes der 
Stadt Mannheim zu kompensieren?  


Auf Basis der Biotopverbundplanung Mannheim Nordwest wird angestrebt, den forst-
rechtlichen Ausgleich auf Flächen südlich der Dammrückverlegung Kirschgartshausen zu 
realisieren. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Wurden die Argumente aus den Gutachten 
der BIG Lindenhof bei der Planung be-
rücksichtigt und geprüft? 


Dem RPK liegen zum Zeitpunkt der Sitzung lediglich die beiden Vorträge der Veranstal-
tung der BIG Lindenhof vom 03.04.2019 vor. Die hierhin aufgezeigten Ideen und Argu-
mente wurden durch das  Planungsteam geprüft.  
Eine vertiefte Überprüfung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da das angekündigte 
Fachgutachten noch ausstehend ist. Erst wenn dieses vollständig vorliegt, ist eine umfas-
sende Berücksichtigung und Prüfung seitens des Vorhabenträgers möglich. 
 
Ergänzung im Nachgang zu 5. PBK 
Die Machbarkeitsuntersuchung von Krebs + Kiefer liegt dem RPK seit Anfang Juli vor. 
Eine erste Einschätzung ergab, dass einige Vorschläge unter statischen Gesichtspunkten 
durchaus eine Variante sein könnten, aber die Dammverteidigung nicht gewährleistet ist. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Werden wegen dem Vorhandensein von 
besonders geschützten Arten, in einzelnen 
Abschnitten entgegen der bisherigen Pla-
nung Sonderbauweisen erforderlich? 


Nein, nach heutigen Erkenntnissen werden in keinem Abschnitt Sonderbauweisen wegen 
besonders geschützter Arten notwendig.  


68 
5. PBK Sitzung 


26.06.2019 
Warum wurden Varianten, die im KIT Gut-
achten beschrieben wurden, nicht weiter-
verfolgt? 


Alle im KIT Gutachten vorgeschlagenen Varianten wurden durch das  Planungsteam 
geprüft. Die wesentliche Empfehlung des KIT Gutachtens gegenüber dem Amtsentwurf 
besteht darin, in einigen Planungsabschnitten eine zusätzliche, vergleichsweise kurze 
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Wurzelsperre (ggf. Spundwand mit z.B. 3,5 m Länge) am wasserseitigen Böschungsfuß 
vorzusehen, um auf die Rodung der restlichen äußeren 6 m der baumfreien Zone ver-
zichten zu können. Dieser Vorschlag wird vom Vorhabenträger nicht übernommen, da bei 
umstürzenden nah am Damm stehenden Bäumen die Dammverteidigung gefährdet wäre. 
Auch bleibt fraglich, ob beim Einbringen der Wurzelsperre nicht wichtige Wurzeln der 
angrenzenden Bäume durchtrennt werden. 


69 


5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Wurden das in Arbeit befindliche DWA-
Merkblatt zum Thema „Landschaftsökolo-
sche Begleitmaßnahmen bei Dammbau-
maßnahmen“ bei der Planung berücksich-
tigt?  


Der Gelbdruck des angesprochenen Merkblattes liegt noch nicht vor und steht deshalb 
für die Planung nicht zur Verfügung. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Einstaudauer und Dammversagen die bei 
der Planung berücksichtigt wurde? Wäre 
hier auch eine Risikoabwägung mit einem 
instationären Szenario möglich? 


Die Bemessung des Dammes erfolgt nach DIN 19712. Diese schreibt ein stationäres 
Szenario vor. Insbesondere am Rhein ist dies aufgrund der Größe des Gewässers und 
der zu erwartenden Dauer eines Hochwassers auch realistisch.  
Nur bei kleineren Gewässern mit sehr kurzen Hochwasserereignissen könnte eine insta-
tionäre Betrachtung sinnvoll erscheinen. Dies bedeutet aber eine Abweichung von den 
a.a.R.d.T., die explizit zu begründen wäre. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Wäre ggf. eine Dammverteidigung auch 
mit kleineren Fahrzeugen als bisher ge-
plant möglich? 


In Baden Württemberg wird bereits von der Forderung aus dem Regelwerk (SLW 60) 
abgewichen und auf SLW 30 reduziert. Dies entspricht beispielsweise einem Kieslaster 
mit Anhänger, wie sie in der Dammverteidigung üblicherweise zum Einsatz kommen. Um 
im Ereignisfall eine effektive Dammverteidigung realisieren zu können, ist der Zugang mit 
LKW zwingend erforderlich. Mit kleineren Fahrzeugen kann keine effektive Dammvertei-
digung sichergestellt. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Wäre anstelle einer Spundwand auch der 
Einsatz von Erdbeton im Mixed-in-Place 
(MIP) Verfahren denkbar, um Bäume zu 
erhalten/schützen? 


Ein solches Verfahren ist eine Variante einer Innendichtung und könnte die in der Pla-
nung genannte Spundwand ersetzen. Ein Erhalt von Bäumen ist damit aus zuvor aufge-
führten Gründen (umstürzende Bäume gefährden die Dammverteidigung, Wurzelkrater 
die Dammstabilität) aber nicht möglich. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Es entsteht der Eindruck, dass im Pla-
nungsabschnitt mit unterschiedlichem Maß 
gemessen wird. Für die Bereiche mit wohl-
habender Bevölkerung ist eine Sonderlö-
sung mit Spundwand möglich, für den 
Natur- und Landschaftsschutz jedoch 
nicht.   


Im gesamten Planungsverlauf wurde über die zurückliegenden 2 ½ Jahre für jeden Pla-
nungsabschnitt intensiv um die beste Variante gerungen, Auch das KIT-Gutachten hat 
bestätigt, dass die gefundenen Lösungen für alle Anforderungen zielführend sind. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Laut KIT-Gutachten ist beim Restaurant 
„Silberpappel“ eine Spundwandlösung als 
Wurzelschutz machbar. Warum wurde dies 
nicht weiterverfolgt? 


Das Einbringen einer Spundwand als Wurzelschutz ist im Bereich der Sportanlagen 
grundsätzlich denkbar. Aus Sicht der Dammverteidigung, die zwingend erforderlich ist, 
dürfen in diesem Bereich jedoch keine Bäume stehen. Zudem müsste befürchtet werden, 
dass zumindest Wurzeln der Bäume der ersten Reihe durch das Rammen der Spund-
wand so geschädigt würden, dass die Bäume durch Pilzbefall oder Wurzelfäule abster-
ben. Aus diesem Grund bringt die vorgeschlagene Wurzelsperre keinen Vorteil bzgl. des 
Baumschutzes. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Was für eine Jährlichkeit hatte das Hoch-
wasserereignis 1999 etwa? 
Welcher Wasserstand wurde bei diesem 
Ereignis gemessen 


Vorläufige Antwort in der Sitzung: das Hochwasserereignis 1999 hatte eine Jährlichkeit 
kleiner 100. 
 
Ergänzung im Nachgang zu 5. PBK 
Das Hochwasserereignis 1999 hatte eine Jährlichkeit von 20 (HQ20) 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Für welche Jährlichkeit soll der Hochwas-
serschutz in Mannheim hergestellt wer-
den? 


Die Festlegung der maximalen Höhen der Dämme ist Teil der Vereinbarung vom 
28.02.1991 zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. 
Sie sind ausgelegt auf Abflüsse von 5.000 m


3
 pro Sekunde am Pegel Maxau und von 


6.000 m
3
 pro Sekunde am Pegel Worms. Die statistische Eintrittswahrscheinlichkeit 


("Jährlichkeit") dieser Abflüsse sinkt mit dem fortschreitenden Ausbau der Rückhalte-
maßnahmen am Oberrhein. Sie liegt aktuell bei etwa 120 -150 Jahren (entsprechend HQ 
120 – HQ 150) und soll nach Abschluss des Integrierten Rheinprogramms (IRP) einem 
200-jährlichem Schutz (HQ200) entsprechen. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Warum werden Dämme für 80 bis 100 
Jahre bemessen? Gäbe es bei kürzeren 
Lebensdauern auch alternative Konstrukti-
ve Lösungen? 


Dämme sind wichtige Infrastrukturmaßnahmen, die aufwändige Konstruktionen und Ge-
nehmigungsverfahren erfordern. Aus diesem Grund sehen auch die Regelwerke eine 
Nutzungsdauer von 100 Jahren vor.  
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Ist eine Dammverteidigung zwingend er-
forderlich? 


Für die Abwehr von Gefahren müssen Dämme die erforderlichen Wege und Zuwegungen 
vorweisen. Dammverteidigungswege sind somit als fester Bestandteil der Hochwasser-
schutzanlage zu verstehen. Der Rheinhochwasserdamm XXXIX in Mannheim ist auf-
grund seiner Höhe und des Schadenspotenzials in die höchste Kategorie (Klasse I) der 
DIN 19712 „Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern“ eingestuft. Für Dämme die-
ser Kategorie schreiben die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 19712, 
Merkblatt DWA-M 507-1) Anforderungen an die Dammverteidigungswege vor.  
Die Entwurfsplanung sieht deshalb einen durchgängig mit schwerem Gerät (Kieslaster 
mit Anhänger) befahrbaren Dammverteidigungsweg vor. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Warum ist der Dammverteidigungsweg auf 
der landseitigen Berme und nicht z.B. auf 
der Krone angeordnet? 


Der Dammverteidigungsweg ist im Regelfall auf der landseitigen Berme (horizontaler 
Absatz in der Böschung eines Dammes) angeordnet, um auch bei widrigen Bedingungen, 
wie beispielsweise bei Sturm, Nacht oder Nebel eine sichere Befahrbarkeit zu ermögli-
chen. Sowohl Schadstellen am Dammfuß, als auch die Dammkrone sind in von der Ber-
me aus günstig zu erreichen. In Bereichen mit entsprechenden Zwangspunkten (geringe 
Flächenverfügbarkeit aufgrund bestehender Bebauung) muss mittels Sonderbauweisen 
ein schmaler Dammquerschnitt ohne Berme gebaut werden. Hier muss der Dammvertei-
digungsweg notgedrungen auf der Dammkrone angelegt werden. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Wie soll in manchen Abschnitten ein Baum 
von der Wasserseite auf den Dammvertei-
digungsweg fallen? Von der Höhe des 
Baumes und der Distanz zum Dammver-
teidigungsweg ist das teilweise gar nicht 
möglich. 


1. In einem Hochwasserfall größer BHQ (Bemessungshochwasser) findet die Dammver-
teidigung auf der Dammkrone statt (Aufkaden). In diesem Fall ist die Strecke deutlich 
kürzer. 
2. Die baumfreie Zone definiert sich in der Norm nicht über die Größe der Bäume. Wird 
der Argumentation über Baugröße und der möglichen Wurfweite konsequent gefolgt, 
müssten in erheblichem Maße mehr Bäume entfernt werden als in der vorgelegten Pla-
nung. Die Norm macht hier eine Festlegung, die nach Abwägung unterschiedlicher Inte-
ressen einen ausreichenden Hochwasserschutz sicherstellt. 


81 


5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Ist es denkbar, zur Reduktion des Risikos 
für die Dammverteidigung die Bäume auf 
Stock zu setzen und somit die Baumhöhe 
zur reduzieren? Da es sich um einen Erho-
lungswald und nicht um einen Nutzwald 
handelt, müsste das grundsätzlich möglich 
sein. 


Die vorgelegte Planung berücksichtigt bereits einen umfassenden Baumschutz und der 
Eingriff in den Baumbestand wurde soweit möglich minimiert. 
 
Bzgl. der Reduktion der Baumhöhen ist es zunächst fraglich, ob das Auf-den-Stock-
Setzen bei den vorkommenden Baumarten möglich und zielführend ist. Im Gegensatz 
zum Auf-den-Stock-setzen handelt es sich bei diesem Rückschnitt um eine Kappung. Bei 
einer Kappung der Krone wird das natürliche Gleichgewicht zwischen Wurzel und Krone 
beeinträchtigt. Die Folgen von Kappungen sind eine mangelnde Versorgung, Schädigun-
gen durch Fäule und eine instabile Krone. Es besteht daher das Risiko, dass eine Groß-
zahl der Bäume abgängig wäre.  
Darüber hinaus wird das Risiko für die Standsicherheit des Dammes (Wasserwegigkeiten 
entlang der Wurzeln, abgestorbene Wurzeln) durch die vorgeschlagene Maßnahme nicht 
reduziert. 


82 
5. PBK Sitzung 


26.06.2019 
Besteht das Risiko, dass über die Planung 
hinausgehende Bäume gefällt werden 
müssen? 


Nach derzeitigem Planungsstand ist dies nicht der Fall. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Weshalb wird in Abschnitt 4 der alte Damm 
abgetragen? 


Der Bestandsdamm wird in diesem Bereich abgetragen, um das Material zum Bau des 
neuen Dammes zu verwenden. Das reduziert in erheblichem Maße die Massentransporte 
zur Baustelle und ist insgesamt ressourcenschonender. 
Hinweis: Auf den Baumbestand hat die Umlagerung keinen Einfluss, da die Bestands-
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bäume ohnehin innerhalb der baumfreien Zone liegen und trotzdem entfernt werden 
müssen. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Hat sich die Situation bezgl. Flächenver-
fügbarkeit von Kleingartenflächen seit dem 
Scoping-Termin verändert? 


Nach aktueller Kenntnis des RPK hat sich an der Situation nichts geändert. Das RPK 
prüft diesen Sachverhalt kurzfristig nochmal. 
 
Ergänzung im Nachgang zu 5. PBK:  
Die Stadt Mannheim hat bestätigt, dass keine Flächen für den Ausgleich von Kleingärten 
zur Verfügung stehen. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


Wäre zum Schutz der Bäume statt einer 
Spundwand auch ein anderes Verfahren 
(Erdbeton) möglich, das die Wurzeln beim 
Einbringen schont und nicht wie beim 
Rammen einer Spundwand abtrennt?  


Bei allen dem Planungsteam bekannten Verfahren zur Herstellung einer Dichtwand 
(Fräs-Misch-Injektionsverfahren (FMI), Mixed-in-Place (MIP), Düsenstrahlverfahren) wer-
den die Wurzeln beschädigt, bzw. durchtrennt. In Folge ist Fäulnis- oder Pilzbefall der 
beschädigten Wurzeln und daraus folgend ein langsames Absterben des Baumes zu 
befürchten. Somit wird, was den Erhalt von Wurzeln betrifft, mit keinem der genannten 
Verfahren ein Vorteil gegenüber einer Spundwand gesehen.  


86 
5. PBK Sitzung 


26.06.2019 
Wäre es auch möglich die Spundwand in 
Abschnitt 4/Variante 3 zwischen den 
Baumreihen anzuordnen? 


Nein, dies hätte zur Folge, dass die Wurzeln beider Baumreihen durchtrennt werden und 
somit die Bäume beider Reihen zu einem wesentlichen Teil abgängig wären. 
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5. PBK Sitzung 
26.06.2019 


In welchem Abstand zum Baum kann eine 
Wurzelsperre eingebracht werden, ohne, 
dass der Baum nachhaltig geschädigt 
wird? 


Man geht je nach Art davon aus, dass der für den Baum wichtige Bereich der Wurzeln 
dem Umfang der Baumkrone entspricht. Bei einer Spundwand, die außerhalb dieses 
Bereichs eingebracht wird, ist eine nachhaltige Schädigung wichtiger Wurzeln, nicht zu 
erwarten. 


88 
5. PBK Sitzung 


26.06.2019 
Sind die für den forstrechtlichen Ausgleich 
vorgesehen Flächen ausreichend? 


Ja, die Flächen sind mit ca. 10 ha ausreichend. 
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